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9 S 82/25k 
 

 

VERKEHRSWERTGUTACHTEN 
 

GB 01669 Kaisermühlen, EZ 241, Gst. Nr. 2483/6 

1220 Wien, Wagramer Straße 22 
 

 
 

 

  Verkehrswert1 der Liegenschaft (1/1 Anteil) 
  nach Sanierung des Wasserschadens inkl. Folgeschäden 
 

  Verkehrswert der Liegenschaft (1/1 Anteil) 
  vor Sanierung des Wasserschadens inkl. Folgeschäden 
 

 

rd. € 7.040.000,- 
              exkl. Ust 
 

rd. € 6.950.000,- 
              exkl. Ust 
 

 

Auftraggeberin: Mag. Katharina Kahrer, als Insolvenzverwalterin 

1030 Wien, Landstraßer Hauptstraße 1a, Ebene 05 
 

 

Zweck:  Insolvenzverfahren, 9 S 82/25k 

Objekt: Wohn- und Geschäftsgebäude 
 

 

Bewertungsstichtag:  19.12.2025 (Tag der Besichtigung) 

Datum: 31.01.2026  

 
1 Unter Berücksichtigung der auftragsgemäßen Prämissen hinsichtlich der bestandrechtlichen Situation von Top 01, Top 02, Top 14  

http://www.strafella.at/
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1. ALLGEMEINES 
 

1.1. Auftrag und Auftraggeberin 
 

Gegenstand des Gutachtens ist die Ermittlung des Verkehrswertes der Liegenschaft GB 01669 

Kaisermühlen, EZ 241, Gst. Nr. 2483/6 an der Adresse 1220 Wien, Wagramer Straße 22. 

 

Auftraggeberin ist Frau Mag. Katharina Kahrer, als Insolvenzverwalterin, 1030 Wien, Landstraßer 

Hauptstraße 1a, Ebene 05. 

 

Auftragsgemäß sind folgende Varianten bewertungsrelevant: 
 

➢ Verkehrswert der Liegenschaft (1/1 Anteil) nach Sanierung der Wasserschäden (inkl.  

Folgeschäden) 

➢ Verkehrswert der Liegenschaft (1/1 Anteil) vor Sanierung der Wasserschäden (inkl.  

Folgeschäden 
 

Bewertungsstichtag ist der 19.12.2025 (Tag der Besichtigung). 

 

 

1.2. Besonderheiten, Vorgehensweise & Prämissen der Bewertung 
 

Allgemeines: 

Die Bewertung der ggst. Liegenschaft erfolgt auf Basis der im Zuge der Befundaufnahme am 

19.12.2025 getroffenen Feststellungen, mündlichen Erörterungen, der erhaltenen Auskünfte, Un-

terlagen bzw. Erhebungen und Recherchen. 

 

Bewertungszweck: 

Die Bewertung der ggst. Liegenschaft wird im Zuge des Insolvenzverfahrens der Hart Betriebs- & 

Liegenschafts GmbH durchgeführt. 

 

Zugänglichkeit/ Ausstattung und Erhaltungszustand: 

Im Zuge der Besichtigung am 19.12.2025 waren die Allgemeinflächen, die Tiefgarage sowie die 

Einheiten Top 01 (Geschäft), Top 02 (Büro), Top 14 (Wohnung) und Top 17 (Wohnung) zugäng-

lich.  

 

Die übrigen Einheiten waren aufgrund der aktuellen Vermietung nicht zugänglich. Um eine mög-

lichst zeitnahe Gutachtenserstellung gewährleisten zu können, war lt. Insolvenzverwalterin auf-

tragsgemäß von einer Befundaufnahme der einzelnen vermieteten Bestandobjekte (Wohnungen, 

Geschäftslokale, Büros, etc.) Abstand zu nehmen.  

 

Für diese Einheiten werden im Rahmen der ggst. Bewertung auftragsgemäß eine mit der Einheit 

Top 14 gleichwertige Ausstattung und ein gleichwertiger Erhaltungszustand unterstellt. Siehe 

hierzu auch das Schreiben der Insolvenzverwalterin im Anhang.  

 

Sollten zu einem späteren Zeitpunkt Wert beeinflussende, derzeit nicht bekannte, Umstände auftre-

ten, behält sich der SV eine Adaptierung des Gutachtens vor. 

 

Bauakt: 

Eine Bauakteinsichtnahme wurde im Rahmen der ggst. Bewertung vorgenommen. Gemäß Auskunft 

der Baubehörde MA 37 liegen zum Bewertungsstichtag keine offenen Bauverfahren vor. 
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Grundstücksfläche: 

Die Grundstücksfläche wurde dem Grundbuchauszug entnommen. Eine Vermessung durch den SV 

wurde nicht durchgeführt. 

Digitaler Kataster: 

Festgehalten wird, dass in die digitale Katastralmappe Einsicht genommen wurde und die darin 

dargestellten Grenzen nicht in der Natur überprüft wurden. 

 

Nutzflächen/ Flächen: 

Die Nutzflächen/ Flächen wurden dem baubehördlichen Konsensplan – Bestandsplan Neubau einer 

Wohnhausanlage vom 13.04.2016 (MA37/473270-2014-23) entnommen. 

 

Eine Vermessung durch den SV wurde nicht durchgeführt. Sollten zu einem späteren Zeitpunkt 

Wert beeinflussende, derzeit nicht bekannte, Umstände auftreten (z.B. Flächenänderungen durch 

eine Vermessung, etc.), behält sich der SV eine Adaptierung des Gutachtens vor. 

 

Bestandsituation (besondere Prämisse der ggst. Bewertung): 

Die Bestandsituation wurde anhand der übermittelten Zinsliste aus 11/2025, der übermittelten Miet-

verträge sowie der übermittelten Auskünfte erfasst.  

 

Die Einheiten Top 01 im Erdgeschoss (Geschäft) sowie Top 02 im 1. Obergeschoss (Büro) sind 

gemäß der übermittelten Zinsliste (Stand 11/2025) bis 2033 befristet an die Hart & Hart Bauträger 

GmbH vermietet. Laut Auskunft von Frau Mag. Katharina Kahrer (Insolvenzverwalterin) liegt zum 

Bewertungsstichtag jedoch eine Auflösungsvereinbarung vom 12.12.2024 vor, wonach das Miet-

verhältnis mit der Hart & Hart Bauträger GmbH einvernehmlich per 30.06.2025 aufgelöst wurde, 

sofern die bestehenden Mietzinsrückstände nicht vollständig beglichen werden. Im Rahmen der 

ggst. Bewertung ist auftragsgemäß von Bestandfreiheit der Einheiten Top 01 im Erdgeschoss 

(Geschäft) und Top 02 im 1. Obergeschoss (Büro) auszugehen. 

 

Die Einheit Top 14 (Wohnung) wird zum Stichtag laut Auskunft der grundbücherlichen Eigentü-

merin eigengenutzt. Im Rahmen der ggst. Bewertung ist auftragsgemäß ebenfalls von Bestand-

freiheit der Einheit Top 14 auszugehen. 

 

Sollten zu einem späteren Zeitpunkt Wert beeinflussende, derzeit nicht bekannte, Umstände auftre-

ten, behält sich der SV eine Adaptierung des Gutachtens vor. 

 

Abweichende Raumwidmung Top 03: 

Im Zuge der ggst. Bewertung wurde festgestellt, dass die Einheit Top 03 im 2. OG gemäß Bestands-

plan vom 13.04.2016 baubehördlich eine gewerbliche Widmung (Lager/ Kühlzelle/ Personalraum/ 

Garderobe/ Sanitäreinrichtungen) aufweist. Baulich dürfte die Einheit Top 03 jedoch als Wohnung 

ausgeführt worden sein und ist diese Einheit zum Stichtag auch zu Wohnzwecken vermietet. Im 

Rahmen der ggst. Bewertung wird daher ein Marktanpassungsabschlag für die Konsensabweichung 

der Einheit Top 03 vorgenommen (auch unter Berücksichtigung des Risikos einer daraus möglich-

erweise resultierenden weiteren Stellplatzausgleichsabgabe). 

 

Wasserschäden Top 16 und Top 17 inkl. Folgeschäden: 

In den Einheiten Top 16 und Top 17 im 1. und 2. Dachgeschoss bestand/besteht zum Stichtag ein 

Wasserschaden, der in weiterer Folge auch zu Folgeschäden im Stiegenhaus, Fahrradraum, E-Tech-

nikraum sowie an der Autoaufzugsanlage geführt hat. 
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Fotos vom 19.12.2025 – Top 17: 
 

   
 

   
 

Fotos vom 19.12.2025 – Stiegenhaus: 
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Gemäß Auskunft der Hausverwaltung liegen folgende Kostenschätzungen bzw. Angebote zur Scha-

densanierung vor: 
 

 
 

Laut Auskunft der Hausverwaltung werden die Kosten der Schadensanierung von der Gebäudever-

sicherung übernommen. Derzeit laufen jedoch Abstimmungen mit dem Sachverständigen der Ver-

sicherung, welche Kosten im Einzelnen übernommen werden. Ein konkretes Ergebnis zur Kosten-

übernahme liegt zum Stichtag/aktuell laut Auskunft der Hausverwaltung noch nicht vor. 

 

Wie bereits unter Pkt. 1.1. ausgeführt, sind daher auftragsgemäß folgende Varianten bewertungs-

relevant: 

➢ Verkehrswert der Liegenschaft (1/1 Anteil) nach Sanierung des Wasserschadens inkl.  

Folgeschäden 

➢ Verkehrswert der Liegenschaft (1/1 Anteil) vor Sanierung des Wasserschadens inkl.  

Folgeschäden 

 

Sollten zu einem späteren Zeitpunkt Wert beeinflussende, derzeit nicht bekannte, Umstände auf-

treten (z.B. weitere Folgeschäden, deutliche Kostenüberschreitungen im Zuge der Sanieurng, etc.), 

behält sich der SV eine Adaptierung des Gutachtens vor. 

 

Geldwerte Lasten: 

Die Bewertung der ggst. Liegenschaft erfolgt ohne Berücksichtigung geldwerter Lasten. 

 

Aktuelle Marktsituation: 

Unter Berücksichtigung der derzeitigen Zinsveränderungen/-entwicklungen ist hinsichtlich des 

stichtagsbezogen ermittelten Verkehrswertes davon auszugehen, dass es auch am Markt zu einer 

höheren Volatilität der Immobilienwerte kommen wird. 
 

Kontaminierung: 

Die ggst. Liegenschaft wurde nicht auf Kontaminierung untersucht, da dies nicht in das Fachgebiet 

des gefertigten Sachverständigen fällt. Es wurde jedoch Einsicht in die Altlastenkarte des Umwelt-

bundesamtes genommen. Die Karte zeigt jene Flächen, von denen aufgrund von Abfallablagerun-

gen oder Untergrundverunreinigungen eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit des Menschen 

oder die Umwelt ausgeht und deshalb in der Altlastenatlas-Verordnung als Altlasten ausgewiesen 

sind. 
 

Bezeichnung
Betrag in € 

exkl. Ust

Betrag in € 

inkl. Ust

Sanierungsarbeiten nach Wasserschaden Top 17, Stiegenhaus, Fahrradraum 

und E-Technikraum gemäß vorliegendem Angebot vom 05.01.2026
36.328,35 43.594,02

Bauwerkstrocknung Top 17 gemäß vorliegendem Angebot vom 13.01.2026 5.083,62 6.100,34

Sanierungsarbeiten Aufzuganlage gemäß vorliegendem Angebot vom 

01.12.2025
16.200,00 19.440,00

Sanierungsarbeiten nach Wasserschaden Top 16 gemäß vorliegendem 

Angebot vom 22.01.2026
11.224,16 13.468,99

Summe 68.836,13 82.603,36
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Die bewertungsrelevante Liegenschaft ist laut Altlastenkarte des Umweltbundesamtes nicht mit 

Altlasten belastet. Wertminderungen durch Altlasten, wie z.B.: Bodenkontaminationen oder auch 

andere die Liegenschaft entwertende Altbodenverhältnisse sind nicht bekannt. Darüberhinausge-

hende Untersuchungen hinsichtlich etwaiger Bodenkontaminationen oder hinsichtlich anderer die 

Liegenschaft entwertender Altbodenverhältnisse sind nicht beauftragt. 
 

Die Bewertung erfolgt auftragsgemäß ohne Durchführung einer Bodenuntersuchung aufgrund des 

üblichen Geschäftsgebrauches unter der Annahme, dass sich auf dem Bewertungsgegenstand keine 

Materialien und Stoffe befinden, welche auf einer höherwertigen Deponie als einer Baurestmassen-

deponie entsorgt werden müssen. Sollte sich nachträglich herausstellen, dass die Liegenschaften 

oder ein benachbartes Grundstück Kontaminationen aufweist, wäre eine Nachbewertung mit einer 

Boden- bzw. Bauwerksuntersuchung erforderlich. Eine eventuelle Wertminderung wäre durch den 

gefertigten Sachverständigen auf Basis dieser Untersuchungsergebnisse ergänzend festzustellen.  
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1.3. Allgemeine Prämissen der Bewertungsgrundlagen 
 

Widmungsbestimmungen 

Es wird jegliche Haftung des Sachverständigen für die tatsächliche Widmung sowie die sich daraus 

ergebenden Bebauungsmöglichkeiten, die tatsächlich erzielbaren Bruttogrundflächen/ Nettogrund-

flächen bzw. Bruttogeschoßflächen/Nettonutzflächen sowie die Anzahl der errichtbaren bzw. si-

cherzustellenden KFZ-Stellplätze, welche sich aus einer konkreten Projektentwicklung ergeben, 

ausgeschlossen.  

 

Energieausweis 

Sofern kein Energieausweis über die Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes im Sinne der Richtli-

nie 2002/91/EG des Europäischen Parlamentes vorgelegt wurde, wird im Rahmen der Bewertung 

von einem, dem Alter und der Bauweise entsprechenden, durchschnittlichen Heizwärmebedarf aus-

gegangen. Die im Jahr 2025 erstellten Energieausweise weisen die Wärmeschutz-klassen B aus 

(Skala A++ = niedriger Heizwärmebedarf bis G = hoher Heizwärmebedarf). Das Gebäude weist 

somit einen leicht überdurch-schnittlichen Wärmeschutz auf. 

 

Geldwerte Rechte & Lasten 

Die Ermittlung des Verkehrswertes erfolgt geldlastenfrei. Allfällig begründete Pfandrechte, vor-

handene Mietzinsreserven oder Rücklagen aus Erhaltungsbeiträgen sowie eventuell geleistete Miet-

zinsvorauszahlungen und erlegte Kautionen bleiben, sofern nicht im Detail darauf eingegangen 

wird, in der Bewertung außer Ansatz, da sie bei einer Veräußerung mit dem Käufer direkt zu ver-

rechnen sind.  

 

Außerbücherliche Rechte & Lasten 

Außerbücherliche Rechte und Lasten finden nur dann Berücksichtigung, wenn sie dem Sachver-

ständigen von Seiten des Auftraggebers bzw. den Parteien schriftlich bekannt gegeben wurden. 

Wenn diesbezüglich dem Sachverständigen keine Informationen bekannt gegeben wurden, basiert 

der ausgewiesene Wert des Gutachtens auf der Annahme, dass keine außerbücherlichen Rechte und 

Lasten vorliegen.  

 

Fahrnisse, Inventar 

Das vorhandene Inventar, Einrichtungsgegenstände und sonstige Fahrnisse wurden auftragsgemäß 

nicht mitbewertet. 

 

Mathematische Exaktheit 

Angesicht der Unsicherheit einzelner in die Bewertung einfließender Faktoren, insbesondere der 

Notwendigkeit auf Erfahrungswerte zurückzugreifen, kann das Ergebnis der Bewertung keine mit 

mathematischer Exaktheit feststehende Größe sein. 

 

Rundungsdifferenzen 

Die Berechnungen in diesem Gutachten wurden computergestützt durchgeführt. Der Computer 

rechnet auf viele Stellen hinter dem Komma genau. Die Ergebnisse werden jedoch automatisch auf- 

oder abgerundet. Dies führt manchmal zu scheinbaren Rechendifferenzen, die für das Ergebnis je-

doch ohne Bedeutung sind. Die Genauigkeit von Marktanalysen, also auch dieses Gutachtens, liegt 

erfahrungsgemäß bei einigen Prozent. Deshalb täuscht eine Berechnungsschärfe bis auf EUR 1,00 

eine größere Genauigkeit nur vor. Weil aber bei Rundungen im Rechengang oft vermeintliche Un-

genauigkeiten durch Leser des Gutachtens moniert werden, was zu unnützen Mehrarbeiten und 

Kosten führt, wird erst das Endergebnis angemessen gerundet. 
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ÖNORM B 1300/B 1301 

Es wurde kein detailliertes bautechnisches Gutachten in Auftrag gegeben und wurde ein solches 

auch nicht erstellt. Ebenso stellen der gegenständliche Befund und das erstellte Gutachten keine 

Objektsicherheitsprüfung für Wohngebäude im Sinne der ÖNORM B 1300 bzw. für Nicht-Wohn-

gebäude im Sinne der ÖNORM B 1301 dar. Sollte eine Objektsicherheitsprüfung gemäß ÖNORM 

B 1300 bzw. gemäß ÖNORM B 1301 seitens des Auftraggebers zusätzlich gewünscht werden, muss 

diese gesondert durch einen dafür geeigneten Sachverständigen erstellt werden. Im Übrigen kann 

dieses Gutachten ein Ankaufs- oder Verkaufsgutachten im Falle der Verwertung der Liegenschaft 

nicht ersetzen.  

 

ÖNORM B 1998-1/ÖNORM EN 1998-1 

Eine Prüfung des Gebäudes oder der Bestandeinheiten auf Systemsicherheit hinsichtlich Erdbeben-

einwirkungen gemäß ÖNORM B 1998-1 bzw. ÖNORM EN 1998-1 und dem Eurocode 8 wurde 

vom Auftraggeber nicht beauftragt und vom gefertigten Sachverständigen dementsprechend auch 

nicht durchgeführt. Es können sich dadurch allfällige, maßgebliche und wertbeeinflussende Ein-

schränkungen ergeben, welche nicht berücksichtigt sind. Es wird im Weiteren davon ausgegangen, 

dass die o.g. Systemsicherheit gewährleistet ist.  

 

Haftung gegenüber Dritten 

Die in diesem Gutachten erfolgte Befundaufnahme und Gutachtenserstellung erfolgt ausschließlich 

im Interesse des Auftraggebers bzw. sämtlicher Parteien im Verfahren. Haftungen des Sachverstän-

digen gegenüber Dritten sind ausgeschlossen. Ausgenommen davon sind die dem Sachverständigen 

bei Beauftragung schriftlich, namentlich genannten Empfänger des Gutachtens. Gegenüber diesen 

wird gehaftet wie gegenüber dem Auftraggeber. 

 

Gewährleistung 

Im Falle von Gewährleistungsansprüchen des Auftraggebers gegenüber dem Sachverständigen aus 

dem abgeschlossenen Werkvertrag verzichtet der Auftraggeber unwiderruflich und ausdrücklich 

auf das Recht der Minderung oder Wandlung.  

 

Umsatzsteuer - Verkehrswert 

Hingewiesen wird auf die umsatzsteuerlichen Auswirkungen des Budgetbegleitgesetzes 1998. 

Sollte die zu bewertende Sache mit Inrechnungstellung von 20% Umsatzsteuer verwertet werden, 

ist diese Umsatzsteuer dem ermittelten Verkehrswert hinzuzurechnen – eine eventuelle Vorsteuer-

berichtigung ist dann nicht nötig. Wird die zu bewertende Sache ohne Inrechnungstellung von 20% 

Umsatzsteuer verkauft, sind eventuell bereits geltend gemachte Vorsteuerbeträge anteilig zu berich-

tigen. 

 

Haftpflichtversicherung 

Für allenfalls eintretende Schadensfälle ist die Haftung auf Grundlage der vom gefertigten Sach-

verständigen erbrachten Leistungen für den einzelnen Schadensfall, soweit gesetzlich zulässig, mit 

insgesamt EUR 5.000.000,-- begrenzt. Die zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen gelten 

als vereinbart. Der Sachverständige haftet für Schäden jedenfalls dann nicht, wenn ihm nur leichte 

Fahrlässigkeit vorgeworfen wird oder es sich um Mängelfolgeschäden handelt. Eine Abtretung von 

Ansprüchen des Auftraggebers gegen den Sachverständigen aus diesem Gutachten an Dritte ist un-

zulässig.  

 

Kurzfristiger Verkauf 

Es wird gemäß ÖNORM B 1802, Pkt.3.3. darauf hingewiesen, dass der ermittelte Verkehrswert 

nicht notwendigerweise bedeutet, dass ein entsprechender Preis auch bei gleich bleibenden äußeren 

Umständen im Einzelfall jederzeit, insbesondere kurzfristig, am Markt realisierbar ist. 
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Verkehrswert (Streuung/Bandbreite) 

Hinsichtlich der Genauigkeit und Leistungsfähigkeit der Verkehrswertermittlung wird ausdrücklich 

darauf hingewiesen, dass der in einem Gutachten gemäß § 2 Absatz 2 LBG ermittelte Verkehrswert 

nie ein stabiler Gleichgewichtspreis im Sinne der volkswirtschaftlichen Theorie eines vollkomme-

nen Marktes sein kann. Immobilienmärkte sind ex definitione unvollkommene Märkte, weshalb es 

nicht den bestimmten oder bestimmbaren einzelnen Gleichgewichtspreis, also nicht eine Markt-

miete, einen Kaufpreis, ein Leasingentgelt usw., sondern immer eine mehr oder weniger große 

Streuung (valuation spread) – eine marktkonforme Bandbreite – geben kann. Dementsprechend ist 

der im Gutachten ausgewiesene Verkehrswert mit einer entsprechenden Bandbreite nach oben oder 

unten zu sehen (range of valuation). Die angesprochene Bandbreite ist direkt abhängig von der 

Anzahl und Qualität vorliegender Marktdaten sowie von der Art der Immobilie. 

 

Umsatzsteuer - Vermietung 

Bei Büro- und Geschäftsraumvermietung wird davon ausgegangen, dass der Mieter ausschließlich 

vorsteuerabzugsberechtigende Umsätze (§ 6 Absatz 2 UStG idF des 1. Stabilitätsgesetzes 2012) 

erzielt und der Vermieter berechtigt ist, dem Mieter Umsatzsteuer vorzuschreiben. Bei Wohnungs-

mietverträgen wird davon ausgegangen, dass die Wohnungen ausschließlich zu Wohnzwecken ver-

mietet werden und keine geänderten Nutzungsarten gegeben sind bzw. Wohnungen nicht auch an-

ders als zu Wohnzwecken genutzt werden. Für den nicht zu Wohnzwecken genutzten Anteil müss-

ten ansonsten 0 % Umsatzsteuer mit Vorsteuerverlust oder 20 % Umsatzsteuer verrechnet werden. 

 

Veränderungen wertrelevanter Faktoren/Einflussgrößen 

Die vorliegende Wertindikation ist auf die angeführten Unterlagen und Informationen aufgebaut. 

Daraus ergibt sich zwingend, dass neue Unterlagen oder Informationen zu einer Änderung dersel-

ben und somit zu einem anderen Verkehrswert führen können. Das Gutachten beruht somit auf der 

derzeitigen Faktenkenntnis, die nicht vollständig sein muss. Ergeben neue Fakten wertrelevante 

Änderungen, so ist das Gutachten darauf abzustimmen. Ergeben sich neue Fakten oder Umstände, 

behält sich der Sachverständige ausdrücklich die Änderung oder Ergänzung dieser Wertermittlung 

bzw. der getroffenen gutachterlichen Schlussfolgerungen vor. Das Gutachten hat nur im Gesamten 

und nicht auszugsweise Gültigkeit.  

 

Weiterverwendung, Vervielfältigung des Gutachtens 

Die Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Zitierung des Gutachtens oder dessen Mitteilung an 

Medien in Teilen oder gesamt darf jeweils nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des gefer-

tigten Sachverständigen erfolgen. Eine, über den vereinbarten Verwendungszweck (Abhandlung 

des Insolvenzverfahrens) hinausgehende Verwendung des Gutachtens oder von Teilen des Gutach-

tens bzw. eine Weitergabe an Dritte (mit Ausnahme der Weitergabe an involvierte Dritte bzw. Ver-

öffentlichung in der Ediktsdatei) ist ohne vorherige Zustimmung des gef. SV nicht gestattet.  
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1.4. Grundlagen 
 

Grundlagen: 

• Besichtigung der Liegenschaft am 19.12.2025 

• Grundbuchauszug vom 17.11.2025 

• Recherchen beim Grundbuch & in der Urkundensammlung 

• Umfeldbegehung & Fotodokumentation 

• Liegenschaftsbewertungsgesetz (LBG) 1992 

• Auskünfte und Unterlagen der Hart Betriebs- & Liegenschafts GmbH 

• Auskünfte und Unterlagen der zuständigen Hausverwaltung Dr. Peter Dirnbacher Immobi-

lientreuhand GmbH & Co KG 

• Auskünfte von Frau Mag. Katharina Kahrer (Insolvenzverwalterin) 

• Einsichtnahme in die baubehördlichen Unterlagen bei der MA 37 Baubehörde 

• Sonstige Auskünfte der MA 37 Baubehörde 

• Flächenwidmungs- und Bebauungsplan der Stadt Wien 

• Wiener Bauordnung in der aktuellen Fassung 

• Zinsliste aus 11/2025 

• Vereinbarung Auflösung Mietverhältnis Top 01 und Top 02 vom 12.12.2024 

• Mietverträge inkl. Zusatzvereinbarungen 

• Energieausweise vom 05.06.2025 

• Angebote Sanierungsarbeiten nach Wasserschaden inkl. Folgeschäden vom 01.12.2025, 

05.01.2026, 13.01.2026 und 22.01.2026 
 

Bewertungs-, Fachliteratur, Artikel: 

• Stabentheiner, LBG-LiegenschaftsbewertungsG 

• Ross-Brachmann-Holzner, Ermittlung des Bauwertes von Gebäuden und des Verkehrswer-

tes von Grundstücken, 29. Auflage 

• Wehinger, Erich, Leitfaden zur Liegenschaftsbewertung, 1. Auflage, 1990 

• Kothbauer, Rücklinger, MRG, WEG, etc., 2006 

• Seiser, Kainz, Der Wert von Immobilien, 2011 

• Karauscheck/G. Strafella, Der Mietzins, 2. Auflage, 2014 

• Kleiber, Simon, Weyers, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 7. Auflage, 2014 

• Kranewitter, Liegenschaftsbewertung, 7. Auflage, 2017 

• Popp, Empfehlungen für Herstellungskosten, Sachverständige, Heft 02/2019, etc. 

• Hauptverband der allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen Österreichs, Landes-

verband Steiermark und Kärnten, Nutzungsdauerkatalog, 2020 

• Bienert, Funk, Immobilienbewertung Österreich, 4. Auflage, 2022 

• ÖNORM B 1802-1, 2022 

• Strafella/Raev, Bewertung im Insolvenz- und Exekutionsverfahren, ZLB, 2023/41 
 

Sonstige Quellen, Marktberichte, etc.: 

• OIB Richtlinien online www.oib.or.at 

• Marktrecherchen & Marktberichte 

• Adressortungssystem und Orthofotos auf www.wien.gv.at/stadtplan, www.maps.google.at 

• Immobilien-Preisspiegel der WKO  

• Verdachtsflächenkataster bzw. Altlastenatlas www.umweltbundesamt.at   

• Eigene Systembibliothek und Immobiliendatenbank 

• Auskünfte von Maklern und SV-Kollegen 

  

http://www.oib.or.at/
http://www.wien.gv.at/stadtplan
http://www.maps.google.at/
http://www.umweltbundesamt.at/
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2. BEFUND 
 

Kriterium Erfüllungsgrad 

Lage 

 

Liegenschaft in der Wagramer Straße 22 im 22. Wiener Gemeindebezirk in 

der Katastralgemeinde Kaisermühlen gelegen. 
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Lage 

 

 
 

 

 

Öffentliche Verkehrsmittel:  

U1-Stationen „Alte Donau“ bzw. „Kaisermühlen-VIC“ sowie Autobusli-

nien 20A, 20B, 92A und 92B in fußläufiger Entfernung 

 

Fahrzeit Wien Kagran: rd. 10 Minuten öffentlich 

Fahrzeit Wien Praterstern: rd. 12 Minuten öffentlich 

Fahrzeit Wien Stephansplatz: rd. 15 Minuten öffentlich 
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Lage 

 

 
 

 
 

Individualverkehr: 

über Donauufer Autobahn A22 Abfahrt Kagran, Schüttaustraße und Wa-

gramer Straße erreichbar 

 

Zone der Wiener Parkraumbewirtschaftung (Parkdauer 2h Mo-Fr 9-22h); 

Kurzparkstreifen entlang der Wagramer Straße vorhanden; durchschnittlich 

angespannte Parkplatzsituation in ggst. Mikrolage 

 

Infrastruktur:  

sämtliche Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs in Gehentfernung 

vorhanden; übergeordnetes Kaufangebot im nahe gelegenen Westfield Do-

nau Zentrum; Freizeit- und Sporteinrichtungen in fußläufiger Entfernung 

vorhanden; infrastrukturelle Einrichtungen (Kindergärten, Schulen, …) in-

nerhalb des Bezirks vorhanden 
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Lage 

 

Wohnlage:  

gute Wohnlage innerhalb des 22. Wiener Gemeindebezirks; unmittelbare 

Umgebung relativ dicht verbaut, durchschnittliche bis hohe Lärmbeein-

trächtigung entlang der Wagramer Straße, da Wagramer Straße dicht fre-

quentierte Straße; attraktiver Fernblick von den obersten Geschossen; Alte 

Donau und Uno City in fußläufiger Entfernung; sehr gute Erreichbarkeit 

mittels Individualverkehrsmitteln und öffentlichen Verkehrsmitteln; relativ 

zentrumsnahe Lage (Zentrum Wien in rd. 5km Entfernung); hohe bauliche 

Aktivitäten in den letzten Jahren in ggst. Mikrolage (u.a. Danubeflats) 

 

Geschäfts-/ Bürolage: 

gute Lage für Geschäfts- und Bürozwecke; sehr gute Sichtbarkeit entlang 

der Wagramer Straße; sehr gute Erreichbarkeit mittels Individualverkehrs-

mitteln und öffentlichen Verkehrsmitteln 

 

keine Hochwasserrisikozonierung (gemäß HORA) 
 

Lärmimmission 

 

 
 

  



Seite 16 von 96 

Mag. Georg Strafella 

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

Lärmimmission 

 

 
 

Gemäß den vorangehenden Lärmkarten liegt der Tag- und Nachtlärmpegel 

für den Straßenverkehr im Bereich der ggst. Liegenschaft über den Schwel-

lenwerten für die Aktionsplanung und somit in einer Konfliktzone (gemes-

sen in 4 m Höhe2). Keine überdurchschnittliche Lärmbelästigung besteht 

durch den naheliegenden Schienenverkehr. 
 

 
 

 

  

 
2 In den Karten werden mit der grünen Grenzwertlinie auch die Schwellenwerte für die Aktionsplanung angezeigt. Beim Straßen-

verkehrslärm gilt für den Tag-Abend-Nachtlärmpegel Lden ein Wert von 60 dB (Dezibel) und für den Nacht-Lärmpegel Lnight 

ein Wert von 50 dB. 
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Kriterium Erfüllungsgrad 

Naturgefahren 

 

 

  Abfrage, 16.12.2025 

Grundbuchstand/ 

grundbücherliche 

Anteile 
Stichtag 17.11.2025 
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Kriterium Erfüllungsgrad 

grundbücherliche 

Rechte und Lasten 

 

A2-Blatt: 
 

 
C-Blatt: 
 

 
 

außerbücherliche 

Rechte und Lasten 

 

Bestandsituation entsprechend berücksichtigt; sonstige Rechte und Lasten 

nicht bekannt 
 

Grundstück und 

Konfiguration 

 

ebenes, rechteckförmig konfiguriertes Grundstück  
 

Auszug Katasterplan: 
 

 
 

Straßenfront Wagramer Straße rd. 20m 

Grundstücktiefe rd. 25m 
 

 
 

Flächenwidmung 

und Bebauungs-

bestimmungen 

 

GEM. gültigen Flächenwidmungs- und Bebauungsplan der Stadt Wien, 

Plandokument 7910 (online) bestehen folgende Widmungs-/ Bebauungsbe-

stimmungen (→ Details siehe Anhang): 

 

vorderer Bereich: GB GV III g  

hinterer Bereich: GB I 6,5m g [50%] BB1 
 

 

  

EZ Gst. Nr. Nutzung
Fläche 

in m²

241 2483/6 Bauf. 508
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Kriterium Erfüllungsgrad 

Flächenwidmung 

und Bebauungs-

bestimmungen 

 

Auszug Flächenwidmungs- und Bebauungsplan: 
 

 
 

Legende: 

GB… gemischtes Baugebiet 

GV… Geschäftsviertel 

I/ III… Bauklassen 

6,5m… Beschränkung der Gebäudehöhen 

g… geschlossene Bauweise 

[50%]… Beschränkung der bebaubaren Fläche des jeweiligen Teiles des 

Bauplatzes 

BB1… besondere textliche Bestimmung 1 
 

Besondere textliche Bestimmungen: 

„Für die mit BB1 bezeichnete Grundfläche wird bestimmt: Die Unterbre-

chung der geschlossenen Bauweise ist zulässig.“ 
 

Auszug § 6 Bauordnung für Wien: 

„(8) In gemischten Baugebieten dürfen keine Bauwerke oder Anlagen er-

richtet werden, die geeignet sind, durch Rauch, Ruß, Staub, schädliche oder 

üble Dünste, Niederschläge aus Dämpfen oder Abgasen, Geräusche, 

Wärme, Erschütterungen oder sonstige Einwirkungen, Gefahren oder un-

zumutbare Belästigungen für die Nachbarschaft herbeizuführen.“ 

„(10) In als Geschäftsvierteln ausgewiesenen Teilen des Wohngebietes 

oder gemischten Baugebietes dürfen die im jeweiligen Widmungsgebiet zu-

lässigen Bauwerke oder Anlagen errichtet werden; Wohnungen dürfen je-

doch unbeschadet des Abs. 13 nur errichtet werden, wenn der Fußboden an 

jeder Stelle mindestens 3,5 m über dem anschließenden Gelände oder der 

anschließenden Verkehrsfläche liegt.“ 
 

baubehördliche 

Unterlagen 

 

Bauakt – Wohn- und Geschäftsgebäude: 

• Einreichplan – Neubau einer Wohnhausanlage vom 23.04.2014 

(MA37/473270-2014-8) 
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baubehördliche 

Unterlagen 

• Bescheid – Kanaleinmündungsgebühr vom 11.09.2014 

(MA37/473270-2014-8) 

• Bescheid – Errichtung eines Wohn- und Bürogebäudes mit einem 

Restaurant – Baubewilligung vom 10.10.2014 (MA37/473270-

2014-8) 

• Mitteilung – Orientierungsnummer vom 26.03.2015 

(MA37/1559317-2014) 

• Bescheid – Ausgleichsabgabe nach dem Wiener Garagengesetz – 

Vorschreibung vom 01.04.2015 (MA37/473270-2014-30) 

• Auswechslungsplan – Neubau einer Wohnhausanlage vom 

15.07.2015 (MA37/473270-2014-33) 

• Bescheid – Feststellung der vorschriftsgemäßen Herstellung des 

Gehsteiges (Konstatierung) vom 18.02.2016 (MA28-B-G-

108133/16) 

• Bescheid – Abweichung vom bewilligten Bauvorhaben (1. Plan-

wechsel) vom 24.02.2016 (MA37/473270-2014-33) 

• Mitteilung – Aktualisierung Orientierungsnummer vom 

26.02.2016 (MA37/1559317-2014) 

• Bestandsplan – Neubau einer Wohnhausanlage vom 13.04.2016 

(MA37/473270-2014-23) 

• Bescheid – Ausgleichsabgabe nach dem Wiener Garagengesetz – 

Vorschreibung vom 31.05.2016 (MA37/473270-2014-42) 

• Bestätigung zur Fertigstellungsanzeige vom 03.06.2016 

(MA37/473270-2014-8) 

• Fertigstellungsanzeige vom 06.06.2016 (MA37/473270-2014) 
 

Bauakt - Personenaufzug: 

• Einreichplan Personenaufzug vom 22.01.2015 

• Beschreibung der Aufzugsanlage vom 30.06.2015 (MA 37-

A/91395-2016) 

• Gutachten über die Abnahmeprüfung der Anlage vom 27.01.2016 

(Personenaufzug) 

• Aufzug – Anzeige Errichtung vom 11.03.2016 (MA 37-A/91395-

2016) 
 

Bauakt - Autoaufzug: 

• Plan Autoaufzug vom 11.02.2015 (MA 37-A/162889-2016) 

• Beschreibung der Anlage vom 21.11.2017 (MA 37-A/162889-

2016) 

• Gutachten über die Abnahmeprüfung der Anlage vom 02.04.2019 

(vertikale Hebeeinrichtung) 

• Aufzug – Anzeige Errichtung vom 11.04.2019 (MA 37-A/162889-

2016) 
 

• Zum Bewertungsstichtag liegen laut Auskunft der MA 37 keine of-

fenen Bauaufträge vor. Wie bereits vorangehend ausgeführt, wurde 

im Zuge der ggst. Bewertung festgestellt, dass die Einheit Top 03 

im 2. OG gemäß Bestandsplan vom 13.04.2016 baubehördlich eine 

gewerbliche Widmung (Lager/ Kühlzelle/ Personalraum/ Garde-

robe/ Sanitäreinrichtungen) aufweist. 
 

Baulich dürfte die Einheit Top 03 jedoch als Wohnung ausgeführt worden 

sein und ist diese zum Stichtag auch zu Wohnzwecken vermietet. 
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Kriterium Erfüllungsgrad 

Baulichkeiten/ 

Gebäude 

 

Baulichkeiten: 

Das ggst. Wohn- und Geschäftshaus wurde in Massivbauweise errichtet 

und verfügt über ein Untergeschoss, Erdgeschoss, 1. Obergeschoss bis 4. 

Obergeschoss, 1. Dachgeschoss und 2. Dachgeschoss; Das Gebäude wurde 

in den Jahren 2014 bis 2016 errichtet. 

 

Die interne Erschließung erfolgt über ein zentrales Stiegenhaus und Perso-

nenaufzuganlage mit Stationen vom KG bis 1. DG; Die Garage befindet 

sich im Untergeschoss und ist sie über einen Fahrzeugaufzug von der Wa-

gramer Straße erschlossen. 

 

Zum Bewertungsstichtag sind 1 Geschäftslokal, 1 Büro, 15 Wohnungen 

(unter Berücksichtigung der als Wohnung ausgeführten Einheit Top 033) 

und 11 Garagenstellplätze vorhanden. 

 

Der Müllraum im EG ist im Bereich der Wagramer Straße gelegen; Die 

Technikflächen, Einlagerungsräume, der Kinderwagen- und Fahrradab-

stellraum sind im KG situiert. 
 

Baulichkeiten/ 

Gebäude 

 

Ausstattung Gebäude: 

• Bauweise: Massivbauweise; Außenwände Stahlbeton- und Fertig-

teilwänden; Niedrig-Energie-Haus-Standard 

• Fundamente: Stahlbetonfundamente 

• Fassade: Wärmedämmverbundsystem 

• Dach: wärmegedämmte Flachdachkonstruktion 

• Allgemeinflächen: geflieste Treppenhausgänge; gemalte Wände 

und Decken; Beleuchtungskörper 

• Personenaufzug: Personenlift für 8 Personen mit Stationen vom UG 

bis 1. DG (Fa. Otis) 

• Fahrzeugaufzug für Erschließung der Garage im Untergeschoss 

• Hauseingangstüre: Eingangsportal mit Glaseinlage und Oberlichte 

• Fenster und Fenstertüren: Kunststoffisolierglasfenster 

• Beschattung: elektrisch bedienbare Raffstores 

• Heizung: Gaszentralheizung im Kellergeschoss 

• Kühlung: teilweise Klimaanlagen 

• Gegensprechanlage 

• Außenanlagen: befestigte Flächen, Beleuchtungskörper, Einfrie-

dungen, etc. 

• Anschlüsse: Strom, Gas, Wasser, Kanal 

 

Erhaltungszustand Gebäude: 

insgesamt durchschnittlicher Erhaltungszustand; aktuell Wasserschäden im 

Stiegenhaus, Fahrradraum, E-Technikraum sowie an der Autoaufzugsan-

lage (infolge eines Wasserschadens in den Einheiten Top 16 und Top 17);  
 

 
3 Baurechtlich besteht allerdings keine Wohnwidmung  
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Ausstattung und 

Erhaltungszu-

stand Wohnungen 

Ausstattung Wohnungen: 

• Eingangstüren: einbruchshemmende Wohnungseingangstüren 

• Fenster und Fenstertüren: Kunststoffisolierglasfenster (Internorm); 

Hebe-Schiebetüren, Dachflächenfenster (Velux) 

• Beschattung: elektrisch bedienbare Raffstores 

• Böden: Parkett mit Sockelleisten; Feinsteinzeug-Fliesen 

• Wände: gemalt, gefliest 

• Innentüren: Röhrenspantüren in Holzumfassungszargen 

• Sanitärbereiche: Hänge-WCs mit Unterputzspülkästen (Fa. Laufen) 

und Betätigungsplatten (Fa. Geberit); Badewannen; Duschen mit 

Glasabtrennungen; Handwaschbecken, Armaturen (Fa. Grohe); 

Waschmaschinenanschlüsse 

• Küchen: Einbauküchen samt Geräten (Geschirrspüler, Mikrowel-

len, Kühlschränke, Kochfelder, Backrohr, etc.) 

• Terrassen/ Balkone: Terrasse-Betonplatten; Absturzsicherungen 

mittels Stabgeländern; Wasseranschlüsse; Stromanschlüsse, Be-

leuchtungskörper 

• Heizung: Fußbodenheizung 

• Kühlung: Klimaanlagen im DG 

• Rauchmelder an den Decken 

• Gegensprechanlage mit elekt. Türöffner  
 

insgesamt durchschnittliche Ausstattung der Wohnungen 
 

Ausstattung und 

Erhaltungszu-

stand Wohnungen 

 

Erhaltungszustand Wohnungen:  

insgesamt durchschnittlicher Erhaltungszustand der Wohnungen; zum 

Stichtag Wasserschäden in den Einheiten Top 16 und Top 17 
 

Ausstattung und 

Erhaltungszu-

stand Geschäft/ 

Büro 

 

Ausstattung Büro/ Geschäft: 

• Eingangstüren: Eingangstüren mit Glaseinlagen; einbruchshem-

mende Eingangstüren; elektrisch betriebene Schiebetüren 

• Fenster und Fenstertüren: Kunststoffisolierglasfenster; Hebe-Schie-

betüren 

• Beschattung: elektrisch bedienbare Raffstores 

• Böden: Feinsteinzeug (Marmoroptik); Fliesen, Parkett 

• Wände: Feinsteinzeug (Marmoroptik); gemalt 

• Innentüren: Glasabtrennungen; Glastüren; Röhrenspantüren in Hol-

zumfassungszargen 

• Einbauküchen: Küchen samt Geräten (Geschirrspüler Fa. Bosch, 

Mikrowelle Fa. Bosch, Kühlschrank, Kochfeld Fa. Bosch, Wein-

kühlschrank Fa. Liebherr) 

• Sanitärbereiche: Hänge-WCs mit Unterputzspülkästen (Fa. Laufen) 

und Betätigungsplatten (Fa. Geberit); Pissoirs (Fa. Laufen); Hand-

waschbecken, Armaturen (Fa. Grohe) 

• Terrassen/ Balkone: Terrassenverfliesung mit Feinsteinzeug; Ab-

sturzsicherungen mittels Stabgeländern; Wasseranschluss; Beleuch-

tungskörper 

• Heizung: Fußbodenheizung 

• Kühlung: Klimaanlagen 

• Rauchmelder an den Decken 

• Gegensprechanlage mit elektr. Türöffner 



Seite 23 von 96 

Mag. Georg Strafella 

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

Kriterium Erfüllungsgrad 

Ausstattung und 

Erhaltungszu-

stand Geschäft/ 

Büro 

insgesamt durchschnittliche bis gute Ausstattung der Büro- und Geschäfts-

flächen 
 

Erhaltungszustand Büro/ Geschäft:  

insgesamt durchschnittlicher bis guter Erhaltungszustand der Büro- und 

Geschäftsflächen 
 

Flächen und  

Konfiguration  

der Einheiten 

 

Geschäftslokal mit Freifläche im Innenhof im Erdgeschoss; Büro mit Ter-

rasse/ Loggia; Wohnungen überwiegend im mittleren Größensegment, je-

weils mit Balkonen, Loggien oder Terrassen; DG-Wohnung Top 17 als 

Maisonette ausgestaltet (leicht überdurchschnittliche Größe); marktübliche, 

typische Neubau-Grundrisse 
 

Flächen und Kon-

figuration der 

Einheiten 

 

Nutzflächen/ Flächen: 
 

 

 

  

Gewichtung 100% 50% 30% 10%

Geschoss Top Nutzung Ausrichtung

Nutz-

fläche in 

m²

Loggia 

in m²

Balkon/ 

Terrasse 

in m²

Garten 

in m²

gewichtete 

Fläche in 

m²

Anzhal 

Zimmer

EG 01 Geschäft Hof/ Straße 247,69 35,45 251,24 -

1. OG 02 Büro Hof/ Straße 288,96 9,77 36,72 304,86 -

03 Wohnung Straße 45,05 5,00 47,55 -

04 Wohnung Straße 59,26 4,77 61,65 2 Zimmer

05 Wohnung Hof 56,99 9,52 59,85 2 Zimmer

06 Wohnung Hof 54,33 10,54 57,49 2 Zimmer

07 Wohnung Hof 47,08 7,22 49,25 2 Zimmer

08 Wohnung Straße 47,20 5,00 49,70 2 Zimmer

09 Wohnung Hof/ Straße 123,30 4,77 30,57 134,86 4 Zimmer

10 Wohnung Hof 45,37 28,41 53,89 2 Zimmer

11 Wohnung Straße 47,20 5,00 49,70 2 Zimmer

12 Wohnung Straße 59,44 4,77 61,83 2 Zimmer

13 Wohnung Hof 58,81 16,90 63,88 2 Zimmer

14 Wohnung Hof 45,37 11,31 48,76 2 Zimmer

15 Wohnung Hof 41,83 14,81 46,27 2 Zimmer

16 Wohnung Hof/ Straße 106,06 21,19 112,42 4 Zimmer

1./ 2. DG 17 Wohnung Hof/ Straße 210,21 35,53 220,87 6 Zimmer

G 1 Stellplatz - - - - - - -

G 2 Stellplatz - - - - - - -

G 3 Stellplatz - - - - - - -

G 4 Stellplatz - - - - - - -

G 5 Stellplatz - - - - - - -

G 6 Stellplatz - - - - - - -

G 7 Stellplatz - - - - - - -

G 8 Stellplatz - - - - - - -

G 9 Stellplatz - - - - - - -

G 10 Stellplatz - - - - - - -

G 11 Stellplatz - - - - - - -

1.584,15 39,08 222,72 35,45 1.674,05Summe

UG

4. OG

1. DG

2. OG

3. OG
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Kriterium Erfüllungsgrad 

Bestand- 

situation 

 

Bestandsituation: 
 

 
 

Anmerkung: Pauschalmietzins bei Top 04 und Top 06 

 

1 bestandfreies Geschäftslokal (Top 01) 

1 bestandfreies Büro (Top 02) 

13 befristet vermietete Wohnungen (Top 034, Top 04, Top 05, Top 06, Top 07, 

Top 08, Top 9, Top 10, Top 11, Top 12, Top 13, Top 15, Top 16) 

2 bestandfreie Wohnungen (Top 14 und Top 17) 

11 bestandfreie Tiefgaragenstellplätze 

 

ortsübliche Mietvertragsgestaltung für Neubauwohnungen; vermieteten Ein-

heiten sind unter Berücksichtigung der Lage im 22. Bezirk marktüblich ver-

mietet 

 

Für die Einheit Top 17 (aufgrund der ggst. Größenstruktur der Einheit) sowie 

die Büro- und Geschäftsflächen ist von einem verlängerten Neuvermietungs-

zeitraum auszugehen. 

 

Mietzins/Anwendungsbereich 

freie Mietzinsbildung; Teilanwendungsbereich des MRG 
 

Betriebskosten 

 

Die Betriebskosten befinden sich zum Stichtag laut Zinsliste insgesamt inner-

halb der marktüblichen Bandbreite (Nettobetriebskosten rd. € 1,90 je m² Nutz-

fläche p.m.). 
 

 

 

  

 
4 Top 3 ist baurechtlich keine Wohnung 

Geschoss Top Nutzung

Nutz-

fläche in 

m²

gewichtete 

Fläche in 

m²

Nettomiet-

zins in € 

p.m.

Nettomiet-

zins in €/m² 

NF p.m.

Nettomiet-

zins in €/m² 

gew. Fl. p.m.

Bestandstruktur Mietende
Wert-

sicherung
MV Art

EG 01 Geschäft 247,69 251,24 0,00 0,00 0,00 Prämisse bestandfrei - - -

1. OG 02 Büro 288,96 304,86 0,00 0,00 0,00 Prämisse bestandfrei - - -

03 Wohnung 45,05 47,55 761,50 16,90 16,01 befristet vermietet 31.01.2029 VPI 2020 schriftl. MV

04 Wohnung 59,26 61,65 934,14 15,76 15,15 befristet vermietet 31.12.2026 - schriftl. MV

05 Wohnung 56,99 59,85 1.169,82 20,53 19,55 befristet vermietet 30.09.2026 VPI 2015 schriftl. MV

06 Wohnung 54,33 57,49 776,32 14,29 13,50 befristet vermietet 31.08.2028 VPI 2020 schriftl. MV

07 Wohnung 47,08 49,25 863,13 18,33 17,53 befristet vermietet 30.06.2027 VPI 2020 schriftl. MV

08 Wohnung 47,20 49,70 871,93 18,47 17,54 befristet vermietet 31.03.2027 VPI 2020 schriftl. MV

09 Wohnung 123,30 134,86 1.199,52 9,73 8,89 befristet vermietet 28.02.2026 VPI 2020 schriftl. MV

10 Wohnung 45,37 53,89 775,91 17,10 14,40 befristet vermietet 28.02.2026 VPI 2015 schriftl. MV

11 Wohnung 47,20 49,70 830,00 17,58 16,70 befristet vermietet 31.10.2027 VPI 2020 schriftl. MV

12 Wohnung 59,44 61,83 937,98 15,78 15,17 befristet vermietet 30.09.2029 VPI 2020 schriftl. MV

13 Wohnung 58,81 63,88 975,66 16,59 15,27 befristet vermietet 30.04.2028 VPI 2020 schriftl. MV

14 Wohnung 45,37 48,76 0,00 0,00 0,00 bestandfrei - - -

15 Wohnung 41,83 46,27 704,74 16,85 15,23 befristet vermietet 28.02.2029 VPI 2020 schriftl. MV

16 Wohnung 106,06 112,42 2.243,12 21,15 19,95 befristet vermietet 31.07.2027 VPI 2020 schriftl. MV

1./ 2. DG 17 Wohnung 210,21 220,87 0,00 0,00 0,00 bestandfrei - - -

G 1 Stellplatz - - 0,00 - - bestandfrei - - -

G 2 Stellplatz - - 0,00 - - bestandfrei - - -

G 3 Stellplatz - - 0,00 - - bestandfrei - - -

G 4 Stellplatz - - 0,00 - - bestandfrei - - -

G 5 Stellplatz - - 0,00 - - bestandfrei - - -

G 6 Stellplatz - - 0,00 - - bestandfrei - - -

G 7 Stellplatz - - 0,00 - - bestandfrei - - -

G 8 Stellplatz - - 0,00 - - bestandfrei - - -

G 9 Stellplatz - - 0,00 - - bestandfrei - - -

G 10 Stellplatz - - 0,00 - - bestandfrei - - -

G 11 Stellplatz - - 0,00 - - bestandfrei - - -

1.584,15 1.674,05 13.043,77 8,23 7,79Summe

UG

4. OG

1. DG

2. OG

3. OG
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3. METHODIK 
 

3.1. Allgemeines 
 

Der Verkehrswert wird gem. Liegenschaftsbewertungsgesetz (LBG 1992) wie folgt definiert 

 

§ 2 Abs 2 LBG 

Verkehrswert ist der Preis, der bei einer Veräußerung der Sache üblicherweise im redlichen Ge-

schäftsverkehr für sie erzielt werden kann. 

 

§ 2 Abs 3 LBG 

Die besondere Vorliebe und andere ideelle Wertzumessungen einzelner Personen haben bei der 

Ermittlung des Verkehrswertes außer Betracht zu bleiben. 

 

Gem. ÖNORM B1802-1, 2022 Pkt 3.25 ist der Verkehrswert definiert als 

Preis, der bei einer Veräußerung der Liegenschaft im redlichen Geschäftsverkehr üblicherweise er-

zielt werden kann. 
 

Im ggst. Fall handelt es sich um eine, im Jahr 2016 fertiggestellte Wohn- und Geschäftshausanlage 

bestehend aus insgesamt 1 Geschäftslokal, 1 Büro, 15 Wohnungen (nach Konsensberichtigung der 

Einheit Top 03) und 11 Garagenstellplätzen. Zum Bewertungsstichtag sind rd. 50% der Bestandflä-

chen befristet vermietet. Die restlichen rd. 50% der Bestandflächen sind bestandfrei.  

 

Zum Stichtag bestand/besteht in den Einheiten Top 16 und Top 17 im 1. und 2. Dachgeschoss ein 

Wasserschaden, der in weiterer Folge zu Folgeschäden im Stiegenhaus, Fahrradraum, E-Technik-

raum sowie an der Autoaufzugsanlage geführt hat. 

 

Auftragsgemäß sind daher folgende Varianten bewertungsrelevant: 

➢ Verkehrswert der Liegenschaft (1/1 Anteil) nach Sanierung des Wasserschadens inkl.  

Folgeschäden 

➢ Verkehrswert der Liegenschaft (1/1 Anteil) vor Sanierung des Wasserschadens inkl.  

Folgeschäden 

 

Zur Ermittlung des Verkehrswertes der Liegenschaft (1/1 Anteil) wird das Ertragswertverfahren zur 

Anwendung gebracht. Das Sachwertverfahren bzw. Vergleichswerte werden zu Plausibilisierungs-

zwecken angewandt bzw. herangezogen. 
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3.2. Ertragswertverfahren 
 

Im Rahmen des Ertragswertverfahrens wird nach folgendem Schema vorgegangen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** 
( )1*

1

−

−
=

qq

q
V

n

n

   1q p= +  

 

V Vervielfältiger 

p Kapitalisierungszinssatz  

n Restnutzungsdauer in Jahren 

 

 

3.3. Sachwertverfahren 
 

Im Rahmen des Sachwertverfahrens wird nach folgendem Schema vorgegangen: 

 

Sachwertverfahren 

  Herstellungswert 

- Wertminderung wegen Baumängel und Bauschäden 

= gekürzter Herstellungswert  

- Wertminderung wegen Alters 

= Bauwert der Baulichkeiten  

+ Bodenwert  

= Sachwert der Liegenschaft 

 

 

  

Ertragswertverfahren 

  Jahresrohertrag 

- Bewirtschaftungskosten 

= Liegenschaftsreinertrag 

- Bodenwertverzinsung 

= Reinertrag der baulichen Anlagen 

x Vervielfältiger ** 

= Ertragswert der baulichen Anlagen 

+ Bodenwert 

= Ertragswert der Liegenschaft 
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3.4. Vergleichswertverfahren 
 

Im Rahmen des Vergleichswertverfahrens (§ 4(1) LBG) wird auf Basis zeitnaher vergleichbarer 

Kauftransaktionen der jeweilige Vergleichswert ermittelt. 

 

Im Vergleich mit den nationalen und internationalen Bewertungsmethoden handelt es sich bei dem 

Vergleichswertverfahren grundsätzlich um die direkteste Bewertungsmethode, die den Markt am 

besten abbildet, weshalb diese stets anderen Methoden vorzuziehen ist. 

 

Diesbezüglich wird auf folgende Bewertungsliteratur verwiesen: 

 

„(…) ist das Vergleichswertverfahren die einfachste und marktkonformste Wertermittlungsme-

thode.“, Liegenschaftsbewertung, Kranewitter, S. 59. 

 

Im Rahmen des Vergleichswertverfahrens wird nach folgendem Schema vorgegangen: 

 

Vergleichswertverfahren 

  Quadratmeterpreise der Vergleichsobjekte 

  Korrekturfaktoren 

= Korrigierter arithmetischer Mittelwert in €/m² 

x gewichtete Fläche des Bewertungsobjektes in m² 

= Vergleichswert 

 

Das Vergleichswertverfahren wird zur Ermittlung des Verkehrswertes nach Fertigstellung herange-

zogen. 
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4. BEURTEILUNG & BEWERTUNGSGRUNDLAGEN  
 

4.1. Beurteilung 
 

Kriterium Erfüllungsgrad 

Marktsituation 

 

• gute Wohnlage im 22. Bezirk in der Nähe der Alten Donau und des 

Kaiserwassers, sehr gute Verkehrsanbindung mittels öffentlicher 

Verkehrsmittel und Individualverkehrsmittel, sehr gute Infrastruk-

tur in der mittelbaren Umgebung 

• Baulichkeiten: 2016 fertiggestelltes Wohn- und Geschäftsgebäude 

bestehend aus insgesamt 1 Geschäftslokal, 1 Büro, 15 Wohnungen 

(nach Konsensberichtigung der Einheit Top 03) und 11 Garagen-

stellplätzen 

• durchschnittliche Ausstattung und durchschnittlicher Erhaltungszu-

stand des Gebäudes; zum Stichtag Wasserschäden in den Einheiten 

Top 16 und Top 17; daraus resultierend weitere Folgeschäden im 

Stiegenhaus, Fahrradraum, E-Technikraum sowie an der Autoauf-

zugsanlage 

• Grundstück mit gutem Längen-Breiten-Verhältnis 

• zeitgemäßer Grundriss des Gebäudes 

• insgesamt rd. 1.584m² Nutzfläche zzgl. Freiflächen; Durchschnitts-

größe Wohnungen rd. 70m² Nutzfläche; Durchschnittsgröße Ge-

schäft/ Büro rd. 268m² Nutzfläche 

• großteils marktgängige Größen der Wohnungen und gewerblichen 

Einheiten 

• Bestandeinheiten gut vermietet (attraktive Mikrolage vor allem we-

gen UNO-City); marktübliche Vermietung der Einheiten 

• rd. 50% der Bestandflächen zum Bewertungsstichtag befristet ver-

mietet; rd. 50% zum Bewertungsstichtag bestandfrei 

• verlängerter Vermietungszeitraum der Einheit Top 17 (aufgrund der 

ggst. Größenstruktur der Einheit) sowie der Büro- und Geschäftsflä-

chen 

• in ggst. Lage in den letzten Jahren rege Bauträgertätigkeiten (u.a. 

Danubeflats) 

• insgesamt aufgrund der aktuellen angespannten Markt-/ Finanzie-

rungssituation unterdurchschnittliche Nachfrage nach Anlageobjek-

ten im 22. Bezirk mit überdurchschnittlicher Verwertungsdauer; 

zum Bewertungsstichtag unterdurchschnittliche Verwertbarkeit der 

Liegenschaft als 1/1 Anteil 
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4.2. Wertansätze – Ertragswertverfahren & Sachwertverfahren 
 

Grundkosten- 

anteil 

 

Aus Sicht des SV sind zum Bewertungsstichtag je nach Geschosslagen und 

Nutzungen folgende Grundkostenanteile angemessen: 

• EG (Geschäft): € 1.600,- je m² gewichtete Fläche 

• 1. OG (Büro): € 1.700,- je m² gewichtete Fläche 

• 2. OG (Wohnen): € 1.800,- je m² gewichtete Fläche 

• 3. OG (Wohnen): € 1.900,- je m² gewichtete Fläche 

• 4. OG (Wohnen): € 2.000,- je m² gewichtete Fläche 

• 1. DG (Wohnen): € 2.500,- je m² gewichtete Fläche 

• 1.DG/ 2. DG (Wohnen): € 2.700,- je m² gewichtete Fläche 

 

In Summe ergibt sich im ggst. Fall ein für die ggst. Lage angemessener  

Grundkostenanteil in Höhe von € 2.090,- je m² Nutzfläche über Niveau. 

 

nachhaltige  

Nettomieten 

 

vermietete Einheiten gemäß übermittelter Zinsliste aus 11/2025 

 

Ansatz bestandfreie Einheiten (in Bewertung grün markiert): 

• Top 01 (Geschäft): € 15,00 je m² gewichtete Fläche p.m. exkl. Ust 

• Top 02 (Büro): € 15,00 je m² gewichtete Fläche p.m. exkl. Ust 

• Top 14 (Wohnen): € 16,00 je m² gewichtete Fläche p.m. exkl. Ust 

• Top 17 (Wohnen): € 15,00 je m² gewichtete Fläche p.m. exkl. Ust 

(überdurchschnittliche Größe der Einheit) 

• Garagenstellplätze: € 125,- je Stellplatz p.m. exkl. Ust 

 

Vergleichsmieten Wohnen: 
 

 
 

  

Adresse Typ Datum Geschoss
WNF in 

m²

Nettomiet-

zins in €/m² 

WNF p.m.

Nettomiet-

zins in €/m² 

gew. Fl. p.m.

Bemerkung

Korrektur 

Erstbezugs-

zustand

korr. Nettomiet-

zins in €/m² WNF 

p.m.

korr. Nettomiet-

zins in €/m² gew. 

Fl. p.m.

1210 Wien, 

Nähe U1

Miet-

vertrag
2025 EG rd. 170 17,91 16,06

Neubau, Errichtung 

2022/2023
-20,00% 14,33 12,84

1210 Wien, 

Nähe U1

Miet-

vertrag
2025 EG rd. 60 17,19 15,19

Neubau, Errichtung 

2022/2023
-20,00% 13,75 12,15

1210 Wien, 

Nähe U1

Miet-

vertrag
2025 1. DG rd. 100 23,21 22,20

Neubau, Errichtung 

2022/2023
-20,00% 18,56 17,76

1210 Wien, 

Nähe U1

Miet-

vertrag
2025

KG-DG 

(Haus)
rd. 150 24,22 17,17

Neubau, Errichtung 

2022/2023
-20,00% 19,38 13,74

1210 Wien, 

Nähe U1

Miet-

vertrag
2025 EG/ 1. OG rd. 120 20,58 17,99

Neubau, Errichtung 

2022/2023
-20,00% 16,46 14,39

1220 Wien
Miet-

vertrag
2025 KG/ EG rd. 130 18,24 13,71

Neubau, Errichtung 

2023
-20,00% 14,59 10,97

1220 Wien, 

Kagran

Miet-

vertrag
2025 EG rd. 90 24,47 20,22

Neubau, Errichtung 

2023/ 2024
-20,00% 19,58 16,18

1220 Wien, 

Kagran

Miet-

vertrag
2025 1. OG rd. 110 24,26 23,57

Neubau, Errichtung 

2023/ 2024
-20,00% 19,41 18,85

1220 Wien, 

Kagran

Miet-

vertrag
2025 1. OG rd. 75 21,07 19,92

Neubau, Errichtung 

2023/ 2024
-20,00% 16,86 15,94

1220 Wien, 

Kagran

Miet-

vertrag
2025 KG/ EG rd. 160 20,98 20,20

Neubau, Errichtung 

2023/ 2024
-20,00% 16,79 16,16

1220 Wien, 

Kagran

Miet-

vertrag
2025 1. OG rd. 95 23,45 22,48

Neubau, Errichtung 

2023/ 2024
-20,00% 18,76 17,99

1220 Wien, 

Nähe U1

Miet-

vertrag
2025 EG rd. 60 20,39 16,96

Neubau, Errichtung 

2022
-20,00% 16,31 13,57

21,33 18,81 17,07 15,04

21,03 18,95 16,82 15,16

16,36 15,33

Mittelwert gesamt

Median gesamt

ggst. Liegenschaft - Wohnungen
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nachhaltige  

Nettomieten 

 

Vergleichsmieten Gewerbe: 
 

 
 

Marktberichte Büros: 
 

 
 

Bewirtschaftungs-

kosten 

 

Ansatz nicht umlagefähiger Bewirtschaftungskosten: 

• Instandhaltung: € 18,- je m² gewichtete Fläche p.a. 

• Mietausfallswagnis: gewerblich genutzte Einheiten und Garagen-

stellplätze 6% vom Jahresrohertrag; Wohneinheiten 5% vom Jah-

resrohertrag 

 

In Summe ergeben sich im ggst. Fall angemessene Bewirtschaftungskosten 

in Höhe von rd. 15% des Jahresrohertrages. 

 

Kapitalisierungs-

zinssatz (LBG) 

 

Der Kapitalisierungszinssatz5 dient der Verzinsung der bewertungsmetho-

disch angesetzten (Rein-)Erträge und bildet das Risikoprofil des jeweiligen 

Bewertungsgegenstandes ab.  

 

Festzuhalten ist, dass der Kapitalisierungs-/Liegenschaftszinssatz aus-

schließlich ein Instrument der Liegenschaftsbewertung darstellt und für die 

Marktteilnehmer de facto nicht von Relevanz ist. Marktteilnehmer kalku-

lieren die mit dem bewertungsgegenständlichen Objekt verbundenen Risi-

ken und Potentiale in Form einer Ertragsrendite. Diese unterscheidet sich 

vom Kapitalisierungs-/Liegenschaftszinssatz insofern, als dass die Rendite  

 
5 entspricht dem Liegenschaftszinssatz gem. ÖNORM 

Adresse Typ Nutzung Datum Geschoss NF in m²

Nettomiet-

zins in € 

p.m.

Nettomiet-

zins in €/m² 

NF p.m.

Bemerkung

1220 Wien, Wagramer 

Straße

Miet-

vertrag
Büro 2023 - rd. 3.700 - 19,50

Bürogebäude fertiggestellt 

2017 25 Stellplätze in der 

Tiefgarage, vermietet 

langfristig an das AMS

1220 Wien
Miet-

vertrag
Geschäft 2025 EG rd. 3.000 - 12,11 Nahversorger

1160 Wien
Miet-

vertrag
Geschäft 2025 EG - - 15,00 Poststelle

1150 Wien
Miet-

vertrag
Geschäft 2025 EG rd. 350 - 19,31

Nahversorger, Neubau, 

Erstbezug

1220 Wien, Donau-City-

Straße
Angebot Büro 2026 4. OG 244,00 3.392 13,90

Ares Tower; Büroflächen; 

Ausblick

1220 Wien, Donau-City-

Straße 6
Angebot Büro 2026 OG 257,00 3.341 13,00

Andromeda Tower, Baujahr 

1997

1220 Wien, Donau-City-

Straße 4, Kaisermühlen 

U-Bahn

Angebot Geschäft 2026 EG 129,00 2.580 20,00 Baujahr 1998

1220 Wien, Leonard-

Bernstein-Straße 10
Angebot Büro 2026 1. OG 300,00 4.500 15,00 Saturn Tower, Baujahr 2000

1220 Wien Angebot Büro 2026 4. OG 244,00 3.392 13,90 Ares Tower; Baujahr 2001

15,75

15,00

15,54

Mittelwert gesamt

Median gesamt

ggst. Liegenschaft - Gewerbe

Region Nutzung Quelle
Miete in €/m² 

p.m. netto

Wien, Donau City Büro
EHL Büromarktbericht 

Herbst 2025
14,00 bis 35,00

Wien, Donaucity Büro
Otto Büro-Marktupdate 

Q3 2025
13,50 bis 24,00
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Kapitalisierungs-

zinssatz (LBG) 

folgende der Ertragswertmethode innewohnende Vorgehensweisen nur im-

plizit berücksichtigt: 
 

- Trennung Grund & Boden/Baulichkeiten 

- Explizierter Ansatz der Restnutzungsdauer der Baulichkeiten 

- Expliziter Ansatz der Bewirtschaftungskosten 
 

Insofern orientiert sich der Kapitalisierungs-/Liegenschaftszinssatz an der 

marktseitig erwarteten Rendite und leitet sich auch aus dieser retrograd ab. 

 

Ansatz Kapitalisierungszinssätze: 

• gewerblich genutzte Einheiten Top 01 und Top 02: 3,75% 

• Wohneinheiten: je nach Bestandstruktur (over-/ underrented) 

2,00% bis 4,25% 

• Garagenstellplätze: 4,00% 

 

In Summe ergibt sich im ggst. Fall eine zum Stichtag marktübliche Brut-

toanfangsrendite in Höhe von 4,55% bezogen auf den Ertragswert. 

 

Empfehlungen Kapitalisierungszinssätze Hauptverband 2025: 
 

 
 

Neuherstellungs-

kosten 

 

Der Neubauwert inklusive USt. je m² Nutzfläche wird nach den ortsübli-

chen und angemessenen Herstellungskosten für Eigentumswohnungen die-

ser Art und Ausstattung ermittelt. Für die gewerblich genutzten Einheiten 

erfolgt ein Netto-Ansatz. Im Zuge der Ermittlung des Herstellungswertes 

der vorhandenen Baulichkeiten der ggst. Liegenschaft wird im ggst. Fall 

nach den Empfehlungen des Hauptverbandes der allgemein beeideten und 

gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs vorgegangen, die 

dieser in Zusammen-arbeit mit seinen Landesverbänden und dem SV-Büro 

Orlainsky/Steppan für den mehrgeschoßigen Wohnbauwie erarbeitet hat. 

→ siehe Popp, Empfehlungen für Herstellungskoten, in „Der Sachverstän-

dige“, 03/2025 u.a.“.  

 

Ansatz Neuherstellungskosten: 

• gewerblich genutzte Einheiten: € 2.500,- je m² gewichtete Fläche 

(exkl. Ust) 

• Wohneinheiten: € 3.600,- je m² gewichtete Fläche (inkl. Ust) 

• Garagenstellplätze: € 30.000,- je Stellplatz (inkl. Ust) 

 

In Summe ergeben sich im ggst. Fall Neuherstellungskosten in Höhe von 

rd. € 3.800,- je m² Nutzfläche über Niveau (inkl. Ust). 

 
 



Seite 32 von 96 

Mag. Georg Strafella 

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

 
Quelle: Popp, Empfehlungen für Herstellungskosten, Sachverständige, 02/2019 

 

Empfehlungen Herstellungskosten – Wohngebäude 2025: 
 

 
 

Gewöhnliche  

Lebensdauer und 

Restnutzungs-

dauer 

 

gewöhnliche Nutzungsdauer Neubauwohnhausanlage: 80 Jahre 

Fertigstellung Neubauwohnhausanlage im Jahr 2016 

 

→ 71 Jahre Restnutzungsdauer 
 

Alterswert- 

minderung 

 

lineare Alterswertminderung 
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4.3. Ertragswertverfahren 
 

  

Geschoss Top Nutzung Ausrichtung gewichtete Fläche in m²
Grundkostenanteil in €/m² 

gew. Fläche
Bodenwert in €

EG 01 Geschäft Hof/ Straße 251,24 1.600 401.976

1. OG 02 Büro Hof/ Straße 304,86 1.700 518.264

03 Wohnung Straße 47,55 1.800 85.590

04 Wohnung Straße 61,65 1.800 110.961

05 Wohnung Hof 59,85 1.800 107.723

06 Wohnung Hof 57,49 1.800 103.486

07 Wohnung Hof 49,25 1.800 88.643

08 Wohnung Straße 49,70 1.900 94.430

09 Wohnung Hof/ Straße 134,86 1.900 256.226

10 Wohnung Hof 53,89 1.900 102.397

11 Wohnung Straße 49,70 2.000 99.400

12 Wohnung Straße 61,83 2.000 123.650

13 Wohnung Hof 63,88 2.000 127.760

14 Wohnung Hof 48,76 2.000 97.526

15 Wohnung Hof 46,27 2.500 115.683

16 Wohnung Hof/ Straße 112,42 2.500 281.043

1./ 2. DG 17 Wohnung Hof/ Straße 220,87 2.700 596.346

G 1 Stellplatz - - 0 0

G 2 Stellplatz - - 0 0

G 3 Stellplatz - - 0 0

G 4 Stellplatz - - 0 0

G 5 Stellplatz - - 0 0

G 6 Stellplatz - - 0 0

G 7 Stellplatz - - 0 0

G 8 Stellplatz - - 0 0

G 9 Stellplatz - - 0 0

G 10 Stellplatz - - 0 0

G 11 Stellplatz - - 0 0

1.674,05 1.978 3.311.102

Geschoss Top Nutzung Ausrichtung gewichtete Fläche in m²
Nettomiete in €/m² gew. 

Fläche p.m.
Nettomiete in € p.m.

EG 01 Geschäft Hof/ Straße 251,24 15,00 3.769

1. OG 02 Büro Hof/ Straße 304,86 15,00 4.573

03 Wohnung Straße 47,55 16,01 762

04 Wohnung Straße 61,65 15,15 934

05 Wohnung Hof 59,85 19,55 1.170

06 Wohnung Hof 57,49 13,50 776

07 Wohnung Hof 49,25 17,53 863

08 Wohnung Straße 49,70 17,54 872

09 Wohnung Hof/ Straße 134,86 8,89 1.200

10 Wohnung Hof 53,89 14,40 776

11 Wohnung Straße 49,70 16,70 830

12 Wohnung Straße 61,83 15,17 938

13 Wohnung Hof 63,88 15,27 976

14 Wohnung Hof 48,76 16,00 780

15 Wohnung Hof 46,27 15,23 705

16 Wohnung Hof/ Straße 112,42 19,95 2.243

1./ 2. DG 17 Wohnung Hof/ Straße 220,87 15,00 3.313

G 1 Stellplatz - - - 125

G 2 Stellplatz - - - 125

G 3 Stellplatz - - - 125

G 4 Stellplatz - - - 125

G 5 Stellplatz - - - 125

G 6 Stellplatz - - - 125

G 7 Stellplatz - - - 125

G 8 Stellplatz - - - 125

G 9 Stellplatz - - - 125

G 10 Stellplatz - - - 125

G 11 Stellplatz - - - 125

1.674,05 16,04 26.853

UG

Ertragswertverfahren

2. OG

3. OG

4. OG

1. DG

UG

Bodenwert

2. OG

3. OG

4. OG

1. DG

Gesamt
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Geschoss Top Nutzung Ausrichtung Jahresrohertrag in €
Bewirtschaftungskosten 

in €
Jahresreinertrag in €

EG 01 Geschäft Hof/ Straße 45.222 -7.236 37.987

1. OG 02 Büro Hof/ Straße 54.875 -8.780 46.095

03 Wohnung Straße 9.138 -1.313 7.825

04 Wohnung Straße 11.210 -1.670 9.540

05 Wohnung Hof 14.038 -1.779 12.259

06 Wohnung Hof 9.316 -1.501 7.815

07 Wohnung Hof 10.358 -1.404 8.953

08 Wohnung Straße 10.463 -1.418 9.045

09 Wohnung Hof/ Straße 14.394 -3.147 11.247

10 Wohnung Hof 9.311 -1.436 7.875

11 Wohnung Straße 9.960 -1.393 8.567

12 Wohnung Straße 11.256 -1.676 9.580

13 Wohnung Hof 11.708 -1.735 9.973

14 Wohnung Hof 9.362 -1.346 8.017

15 Wohnung Hof 8.457 -1.256 7.201

16 Wohnung Hof/ Straße 26.917 -3.369 23.548

1./ 2. DG 17 Wohnung Hof/ Straße 39.756 -5.963 33.793

G 1 Stellplatz - 1.500 -315 1.185

G 2 Stellplatz - 1.500 -315 1.185

G 3 Stellplatz - 1.500 -315 1.185

G 4 Stellplatz - 1.500 -315 1.185

G 5 Stellplatz - 1.500 -315 1.185

G 6 Stellplatz - 1.500 -315 1.185

G 7 Stellplatz - 1.500 -315 1.185

G 8 Stellplatz - 1.500 -315 1.185

G 9 Stellplatz - 1.500 -315 1.185

G 10 Stellplatz - 1.500 -315 1.185

G 11 Stellplatz - 1.500 -315 1.185

322.241 -49.886 272.355

Geschoss Top Nutzung Ausrichtung
Kapitalisierungszinssatz 

in %
Bodenwertverzinsung in €

Reinertrag der baul. Anl. 

in €

EG 01 Geschäft Hof/ Straße 3,75% -15.074 22.913

1. OG 02 Büro Hof/ Straße 3,75% -19.435 26.660

03 Wohnung Straße 3,75% -3.210 4.616

04 Wohnung Straße 3,75% -4.161 5.379

05 Wohnung Hof 4,25% -4.578 7.681

06 Wohnung Hof 3,50% -3.622 4.193

07 Wohnung Hof 3,75% -3.324 5.629

08 Wohnung Straße 3,75% -3.541 5.504

09 Wohnung Hof/ Straße 2,00% -5.125 6.123

10 Wohnung Hof 3,50% -3.584 4.291

11 Wohnung Straße 3,75% -3.728 4.840

12 Wohnung Straße 3,75% -4.637 4.943

13 Wohnung Hof 3,75% -4.791 5.182

14 Wohnung Hof 3,75% -3.657 4.359

15 Wohnung Hof 3,75% -4.338 2.863

16 Wohnung Hof/ Straße 4,25% -11.944 11.604

1./ 2. DG 17 Wohnung Hof/ Straße 3,75% -22.363 11.430

G 1 Stellplatz - 4,00% 0 1.185

G 2 Stellplatz - 4,00% 0 1.185

G 3 Stellplatz - 4,00% 0 1.185

G 4 Stellplatz - 4,00% 0 1.185

G 5 Stellplatz - 4,00% 0 1.185

G 6 Stellplatz - 4,00% 0 1.185

G 7 Stellplatz - 4,00% 0 1.185

G 8 Stellplatz - 4,00% 0 1.185

G 9 Stellplatz - 4,00% 0 1.185

G 10 Stellplatz - 4,00% 0 1.185

G 11 Stellplatz - 4,00% 0 1.185

-121.111 151.244

UG

2. OG

3. OG

4. OG

1. DG

UG

Gesamt

2. OG

3. OG

4. OG

1. DG

Gesamt
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Geschoss Top Nutzung Ausrichtung
Restnutzungsdauer 

in Jahren
Vervielfältiger

Ertragswert der 

Baulichkeiten in €

EG 01 Geschäft Hof/ Straße 71 24,71 566.244

1. OG 02 Büro Hof/ Straße 71 24,71 658.855

03 Wohnung Straße 71 24,71 114.065

04 Wohnung Straße 71 24,71 132.921

05 Wohnung Hof 71 22,30 171.307

06 Wohnung Hof 71 26,09 109.389

07 Wohnung Hof 71 24,71 139.114

08 Wohnung Straße 71 24,71 136.028

09 Wohnung Hof/ Straße 71 37,74 231.090

10 Wohnung Hof 71 26,09 111.952

11 Wohnung Straße 71 24,71 119.609

12 Wohnung Straße 71 24,71 122.163

13 Wohnung Hof 71 24,71 128.056

14 Wohnung Hof 71 24,71 107.735

15 Wohnung Hof 71 24,71 70.754

16 Wohnung Hof/ Straße 71 22,30 258.813

1./ 2. DG 17 Wohnung Hof/ Straße 71 24,71 282.471

G 1 Stellplatz - 71 23,46 27.796

G 2 Stellplatz - 71 23,46 27.796

G 3 Stellplatz - 71 23,46 27.796

G 4 Stellplatz - 71 23,46 27.796

G 5 Stellplatz - 71 23,46 27.796

G 6 Stellplatz - 71 23,46 27.796

G 7 Stellplatz - 71 23,46 27.796

G 8 Stellplatz - 71 23,46 27.796

G 9 Stellplatz - 71 23,46 27.796

G 10 Stellplatz - 71 23,46 27.796

G 11 Stellplatz - 71 23,46 27.796

3.766.319

Geschoss Top Nutzung Ausrichtung
Ertragswert der 

Baulichkeiten in €
Bodenwert in € Ertragswert in €

EG 01 Geschäft Hof/ Straße 566.244 401.976 968.220

1. OG 02 Büro Hof/ Straße 658.855 518.264 1.177.119

03 Wohnung Straße 114.065 85.590 199.655

04 Wohnung Straße 132.921 110.961 243.882

05 Wohnung Hof 171.307 107.723 279.030

06 Wohnung Hof 109.389 103.486 212.875

07 Wohnung Hof 139.114 88.643 227.757

08 Wohnung Straße 136.028 94.430 230.458

09 Wohnung Hof/ Straße 231.090 256.226 487.316

10 Wohnung Hof 111.952 102.397 214.348

11 Wohnung Straße 119.609 99.400 219.009

12 Wohnung Straße 122.163 123.650 245.813

13 Wohnung Hof 128.056 127.760 255.816

14 Wohnung Hof 107.735 97.526 205.261

15 Wohnung Hof 70.754 115.683 186.437

16 Wohnung Hof/ Straße 258.813 281.043 539.855

1./ 2. DG 17 Wohnung Hof/ Straße 282.471 596.346 878.817

G 1 Stellplatz - 27.796 0 27.796

G 2 Stellplatz - 27.796 0 27.796

G 3 Stellplatz - 27.796 0 27.796

G 4 Stellplatz - 27.796 0 27.796

G 5 Stellplatz - 27.796 0 27.796

G 6 Stellplatz - 27.796 0 27.796

G 7 Stellplatz - 27.796 0 27.796

G 8 Stellplatz - 27.796 0 27.796

G 9 Stellplatz - 27.796 0 27.796

G 10 Stellplatz - 27.796 0 27.796

G 11 Stellplatz - 27.796 0 27.796

3.766.319 3.311.102 7.077.421

UG

2. OG

3. OG

4. OG

1. DG

UG

Gesamt

2. OG

3. OG

4. OG

1. DG

Gesamt
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Übersicht Ertragswert: 

 

 
 

  

Geschoss Top Nutzung Ausrichtung
Ertragswert in €/m² 

Nutzfläche

Ertragswert in €/m² 

gewichtete Fläche
Rendite in %

EG 01 Geschäft Hof/ Straße 3.909 3.854 4,67%

1. OG 02 Büro Hof/ Straße 4.074 3.861 4,66%

03 Wohnung Straße 4.432 4.199 4,58%

04 Wohnung Straße 4.115 3.956 4,60%

05 Wohnung Hof 4.896 4.662 5,03%

06 Wohnung Hof 3.918 3.703 4,38%

07 Wohnung Hof 4.838 4.625 4,55%

08 Wohnung Straße 4.883 4.637 4,54%

09 Wohnung Hof/ Straße 3.952 3.614 2,95%

10 Wohnung Hof 4.724 3.977 4,34%

11 Wohnung Straße 4.640 4.407 4,55%

12 Wohnung Straße 4.135 3.976 4,58%

13 Wohnung Hof 4.350 4.005 4,58%

14 Wohnung Hof 4.524 4.209 4,56%

15 Wohnung Hof 4.457 4.029 4,54%

16 Wohnung Hof/ Straße 5.090 4.802 4,99%

1./ 2. DG 17 Wohnung Hof/ Straße 4.181 3.979 4,52%

G 1 Stellplatz - - - 5,40%

G 2 Stellplatz - - - 5,40%

G 3 Stellplatz - - - 5,40%

G 4 Stellplatz - - - 5,40%

G 5 Stellplatz - - - 5,40%

G 6 Stellplatz - - - 5,40%

G 7 Stellplatz - - - 5,40%

G 8 Stellplatz - - - 5,40%

G 9 Stellplatz - - - 5,40%

G 10 Stellplatz - - - 5,40%

G 11 Stellplatz - - - 5,40%

4.468 4.228 4,55%Gesamt

2. OG

3. OG

4. OG

1. DG

UG
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4.4. Sachwertverfahren - Plausibilisierung 
 

   

Geschoss Top Nutzung Ausrichtung gewichtete Fläche in m²
Grundkostenanteil in 

€/m² gew. Fläche
Bodenwert in €

EG 01 Geschäft Hof/ Straße 251,24 1.600 401.976

1. OG 02 Büro Hof/ Straße 304,86 1.700 518.264

03 Wohnung Straße 47,55 1.800 85.590

04 Wohnung Straße 61,65 1.800 110.961

05 Wohnung Hof 59,85 1.800 107.723

06 Wohnung Hof 57,49 1.800 103.486

07 Wohnung Hof 49,25 1.800 88.643

08 Wohnung Straße 49,70 1.900 94.430

09 Wohnung Hof/ Straße 134,86 1.900 256.226

10 Wohnung Hof 53,89 1.900 102.397

11 Wohnung Straße 49,70 2.000 99.400

12 Wohnung Straße 61,83 2.000 123.650

13 Wohnung Hof 63,88 2.000 127.760

14 Wohnung Hof 48,76 2.000 97.526

15 Wohnung Hof 46,27 2.500 115.683

16 Wohnung Hof/ Straße 112,42 2.500 281.043

1./ 2. DG 17 Wohnung Hof/ Straße 220,87 2.700 596.346

G 1 Stellplatz - - 0 0

G 2 Stellplatz - - 0 0

G 3 Stellplatz - - 0 0

G 4 Stellplatz - - 0 0

G 5 Stellplatz - - 0 0

G 6 Stellplatz - - 0 0

G 7 Stellplatz - - 0 0

G 8 Stellplatz - - 0 0

G 9 Stellplatz - - 0 0

G 10 Stellplatz - - 0 0

G 11 Stellplatz - - 0 0

1.674,05 1.978 3.311.102

Geschoss Top Nutzung Ausrichtung gewichtete Fläche in m² HSTK in €/m² Herstellungswert in €

EG 01 Geschäft Hof/ Straße 251,24 2.500 628.088

1. OG 02 Büro Hof/ Straße 304,86 2.500 762.153

03 Wohnung Straße 47,55 3.600 171.180

04 Wohnung Straße 61,65 3.600 221.922

05 Wohnung Hof 59,85 3.600 215.446

06 Wohnung Hof 57,49 3.600 206.971

07 Wohnung Hof 49,25 3.600 177.286

08 Wohnung Straße 49,70 3.600 178.920

09 Wohnung Hof/ Straße 134,86 3.600 485.482

10 Wohnung Hof 53,89 3.600 194.015

11 Wohnung Straße 49,70 3.600 178.920

12 Wohnung Straße 61,83 3.600 222.570

13 Wohnung Hof 63,88 3.600 229.968

14 Wohnung Hof 48,76 3.600 175.547

15 Wohnung Hof 46,27 3.600 166.583

16 Wohnung Hof/ Straße 112,42 3.600 404.701

1./ 2. DG 17 Wohnung Hof/ Straße 220,87 3.600 795.128

G 1 Stellplatz - - - 30.000

G 2 Stellplatz - - - 30.000

G 3 Stellplatz - - - 30.000

G 4 Stellplatz - - - 30.000

G 5 Stellplatz - - - 30.000

G 6 Stellplatz - - - 30.000

G 7 Stellplatz - - - 30.000

G 8 Stellplatz - - - 30.000

G 9 Stellplatz - - - 30.000

G 10 Stellplatz - - - 30.000

G 11 Stellplatz - - - 30.000

1.674,05 5.744.878

Sachwertverfahren 

Bodenwert

2. OG

3. OG

4. OG

1. DG

UG

2. OG

3. OG

4. OG

Herstellungswert

1. DG

UG
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Geschoss Top Nutzung Ausrichtung Gew. Lebensdauer Errichtungsjahr Bewertungsjahr

EG 01 Geschäft Hof/ Straße 80 2016 2025

1. OG 02 Büro Hof/ Straße 80 2016 2025

03 Wohnung Straße 80 2016 2025

04 Wohnung Straße 80 2016 2025

05 Wohnung Hof 80 2016 2025

06 Wohnung Hof 80 2016 2025

07 Wohnung Hof 80 2016 2025

08 Wohnung Straße 80 2016 2025

09 Wohnung Hof/ Straße 80 2016 2025

10 Wohnung Hof 80 2016 2025

11 Wohnung Straße 80 2016 2025

12 Wohnung Straße 80 2016 2025

13 Wohnung Hof 80 2016 2025

14 Wohnung Hof 80 2016 2025

15 Wohnung Hof 80 2016 2025

16 Wohnung Hof/ Straße 80 2016 2025

1./ 2. DG 17 Wohnung Hof/ Straße 80 2016 2025

G 1 Stellplatz - 80 2016 2025

G 2 Stellplatz - 80 2016 2025

G 3 Stellplatz - 80 2016 2025

G 4 Stellplatz - 80 2016 2025

G 5 Stellplatz - 80 2016 2025

G 6 Stellplatz - 80 2016 2025

G 7 Stellplatz - 80 2016 2025

G 8 Stellplatz - 80 2016 2025

G 9 Stellplatz - 80 2016 2025

G 10 Stellplatz - 80 2016 2025

G 11 Stellplatz - 80 2016 2025

Geschoss Top Nutzung Ausrichtung Bisherige ND Alterswertmind. in % Alterswertmind. in €

EG 01 Geschäft Hof/ Straße 9 11,25% -70.660

1. OG 02 Büro Hof/ Straße 9 11,25% -85.742

03 Wohnung Straße 9 11,25% -19.258

04 Wohnung Straße 9 11,25% -24.966

05 Wohnung Hof 9 11,25% -24.238

06 Wohnung Hof 9 11,25% -23.284

07 Wohnung Hof 9 11,25% -19.945

08 Wohnung Straße 9 11,25% -20.129

09 Wohnung Hof/ Straße 9 11,25% -54.617

10 Wohnung Hof 9 11,25% -21.827

11 Wohnung Straße 9 11,25% -20.129

12 Wohnung Straße 9 11,25% -25.039

13 Wohnung Hof 9 11,25% -25.871

14 Wohnung Hof 9 11,25% -19.749

15 Wohnung Hof 9 11,25% -18.741

16 Wohnung Hof/ Straße 9 11,25% -45.529

1./ 2. DG 17 Wohnung Hof/ Straße 9 11,25% -89.452

G 1 Stellplatz - 9 11,25% -3.375

G 2 Stellplatz - 9 11,25% -3.375

G 3 Stellplatz - 9 11,25% -3.375

G 4 Stellplatz - 9 11,25% -3.375

G 5 Stellplatz - 9 11,25% -3.375

G 6 Stellplatz - 9 11,25% -3.375

G 7 Stellplatz - 9 11,25% -3.375

G 8 Stellplatz - 9 11,25% -3.375

G 9 Stellplatz - 9 11,25% -3.375

G 10 Stellplatz - 9 11,25% -3.375

G 11 Stellplatz - 9 11,25% -3.375

-646.299

2. OG

3. OG

4. OG

1. DG

UG

2. OG

3. OG

4. OG

1. DG

UG

Gesamt
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Übersicht Sachwert: 

 

 
  

Geschoss Top Nutzung Ausrichtung Bodenwert in € Bauwert in € Sachwert in €

EG 01 Geschäft Hof/ Straße 401.976 557.428 959.404

1. OG 02 Büro Hof/ Straße 518.264 676.410 1.194.674

03 Wohnung Straße 85.590 151.922 237.512

04 Wohnung Straße 110.961 196.956 307.917

05 Wohnung Hof 107.723 191.208 298.931

06 Wohnung Hof 103.486 183.687 287.173

07 Wohnung Hof 88.643 157.341 245.984

08 Wohnung Straße 94.430 158.792 253.222

09 Wohnung Hof/ Straße 256.226 430.865 687.091

10 Wohnung Hof 102.397 172.188 274.585

11 Wohnung Straße 99.400 158.792 258.192

12 Wohnung Straße 123.650 197.531 321.181

13 Wohnung Hof 127.760 204.097 331.857

14 Wohnung Hof 97.526 155.798 253.324

15 Wohnung Hof 115.683 147.842 263.525

16 Wohnung Hof/ Straße 281.043 359.172 640.215

1./ 2. DG 17 Wohnung Hof/ Straße 596.346 705.676 1.302.023

G 1 Stellplatz - 0 26.625 26.625

G 2 Stellplatz - 0 26.625 26.625

G 3 Stellplatz - 0 26.625 26.625

G 4 Stellplatz - 0 26.625 26.625

G 5 Stellplatz - 0 26.625 26.625

G 6 Stellplatz - 0 26.625 26.625

G 7 Stellplatz - 0 26.625 26.625

G 8 Stellplatz - 0 26.625 26.625

G 9 Stellplatz - 0 26.625 26.625

G 10 Stellplatz - 0 26.625 26.625

G 11 Stellplatz - 0 26.625 26.625

3.311.102 5.098.579 8.409.682

2. OG

3. OG

4. OG

1. DG

UG

Gesamt

Geschoss Top Nutzung Ausrichtung Sachwert in €
Sachwert in €/m² 

Nutzfläche

Sachwert in €/m² gew. 

Fläche

EG 01 Geschäft Hof/ Straße 959.404 3.873 3.819

1. OG 02 Büro Hof/ Straße 1.194.674 4.134 3.919

03 Wohnung Straße 237.512 5.272 4.995

04 Wohnung Straße 307.917 5.196 4.995

05 Wohnung Hof 298.931 5.245 4.995

06 Wohnung Hof 287.173 5.286 4.995

07 Wohnung Hof 245.984 5.225 4.995

08 Wohnung Straße 253.222 5.365 5.095

09 Wohnung Hof/ Straße 687.091 5.573 5.095

10 Wohnung Hof 274.585 6.052 5.095

11 Wohnung Straße 258.192 5.470 5.195

12 Wohnung Straße 321.181 5.403 5.195

13 Wohnung Hof 331.857 5.643 5.195

14 Wohnung Hof 253.324 5.584 5.195

15 Wohnung Hof 263.525 6.300 5.695

16 Wohnung Hof/ Straße 640.215 6.036 5.695

1./ 2. DG 17 Wohnung Hof/ Straße 1.302.023 6.194 5.895

G 1 Stellplatz - 26.625 - -

G 2 Stellplatz - 26.625 - -

G 3 Stellplatz - 26.625 - -

G 4 Stellplatz - 26.625 - -

G 5 Stellplatz - 26.625 - -

G 6 Stellplatz - 26.625 - -

G 7 Stellplatz - 26.625 - -

G 8 Stellplatz - 26.625 - -

G 9 Stellplatz - 26.625 - -

G 10 Stellplatz - 26.625 - -

G 11 Stellplatz - 26.625 - -

8.409.682 5.309 5.024Gesamt

1. DG

UG

2. OG

3. OG

4. OG
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4.5. Rechte & Lasten 
 

A2-Blatt: 
 

 
 

A2LNR 1: Im A2-Blatt der ggst. Liegenschaft ist eine „Verpflichtung zur Abtragung der Baulich-

keiten gem Pkt 1 Bescheid 1942-04-04“ eingetragen. Die relevante Urkunde ist lt. Auskunft der 

Bezirksgerichte Donaustadt, Floridsdorf, Leopoldstadt sowie Innere Stadt Wien nicht auffindbar → 

siehe hierzu ua auch die nachfolgende Rückmeldung.  
 

 

Nach Ansicht des gef. SV ist davon auszugehen, dass die ggst. Eintragung der Verpflichtung zur 

Abtragung der Baulichkeiten aus 1942 nicht mehr relevant ist, da der Altbestand ohnehin bereits 

abgebrochen wurde und die Liegenschaft zwischenzeitlich bereits mit dem bewertungsgegenständ-

lichen Gebäude neu bebaut wurde.  

 

C-Blatt: 
 

 
 

CLNR 4: Pfandrecht → geldwerte Rechte & Lasten sind nicht bewertungsrelevant 

 

Außerbücherliche Rechte und Lasten: 

Die Bestandsituation wurde über das Ertragswertverfahren berücksichtigt. Seitens der MA 6 wurde 

mitgeteilt, dass keine offenen Forderungen hinsichtlich Grundbesitzabgabe, Wassergebühren, etc. 

bestehen. Weitere außerbücherliche Rechte & Lasten sind nicht bekannt. 

 

Sollten zu einem späteren Zeitpunkt Wert beeinflussende, derzeit nicht bekannte, Umstände auftre-

ten, behält sich der SV eine Adaptierung des Gutachtens vor. 
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4.6. Marktanpassung 
 

Vergleichstransaktionen – Neubau-Wohnhausanlagen: 
 

 
 

Spitzenrenditen Wohnen Marktberichte: 
 

 
 

Marktsituation (zum Stichtag/aktuell) - allgemein 

Festzuhalten ist, dass sich die Rahmenbedingungen am österreichischen Immobilienmarkt insbe-

sondere seit dem zweiten Halbjahr 2022 stark verändert haben. Bis September 2023 hat die Euro-

Nr. Adresse Typ Art
TZ/ 

Jahr
Datum

Nutzfläche 

in m²

Kaufpreis/ 

Verkehrs-

wert in €

Preis in 

€/m² NF

fikt. Soll-/ 

Vollver.-

Rendite

Bemerkung

1
1220 Wien, 

Sonnenallee 47

Transaktion

Asset Deal

Nettokauf-

preis

(exkl. Ust)

1830/ 

2025
Mär.25 11.685 36.745.550 3.145 4,94%

4 Gebäude; 223 

Tiefgaragenstellplätze; Nutzfläche 

gemäß Kaufvertrag; kein Erstbezug; 

Errichtung vor 2017

2 1100 Wien Share Deal
KP lt. 

Makler
- 24/25 rd. 25.000 - - 5,34%

Wohnturm; nicht bestandfrei; 

Errichtung um 2018

3
1180 Wien, 

Staudgasse 30

Transaktion

Asset Deal

Fixpreis 

(ohne Ust.)

5236/ 

2024
Nov.24 5.505 25.100.000 4.559 4,21%

Wohn- und Geschäftshuas; 

Nutzfläche näherungsweise ermittelt; 

Errichtung vor 2017; kein Erstbezug

4

1220 Wien, 

Erzherzog Karl-

Straße 105/107

Transaktion

Asset Deal

Nettokauf-

preis

(exkl. Ust)

4407/ 

2024
Aug.24 8.597 32.900.000 3.827 4,24%

Gebäude mit 143 Wohnungen, 2 

Geschäftslokale und 88 Stellplätze; 

Errichtung im Jahr 2019; Nutzfläche 

näherungsweise ermittelt

5
1210 Wien, 

Baumergasse 10

Transaktion

Asset Deal

Nettokauf-

preis

(exkl. Ust)

9357/ 

2023
Sep.23 1.346 6.670.000 4.955 3,75%

neu errichtetes Wohnhaus mit 23 

Wohnungen und 8 

Garagenstellplätzen; Nettopreis exkl. 

Inventar; Fertigstellung Sommer 2023

6
1220 Wien, 

Kagraner Platz 26

Transaktion

Asset Deal

Nettokauf-

preis

(exkl. Ust)

5596/ 

2025
Okt.25 12.571 54.200.000 4.312 4,22%

Wohnhausanlage samt Garage; nicht 

bestandsfrei; 84 Garagenstellplätze; 

rd. 98% vermietet; Errichtung 

2020/2021

7
1220 Wien, 

Rosthorngasse 5

Transaktion

Asset Deal

Nettokauf-

preis

(exkl. Ust)

3007/ 

2025
Mai.25 4.693 19.700.000 4.198 4,14%

Wohnhausanlage samt Tiefgarage; 82 

Wohneinheiten; 46 

Tiefgaragenstellplätze; Errichtung 

2019/2020

8

1210 Wien, 

Leopoldauer 

Straße 157a

Transaktion

Asset Deal

Nettokauf-

preis

(exkl. Ust)

1245/ 

2025
Mär.25 4.519 13.973.000 3.092 5,03%

Wohnhausanlage samt Tiefgarage; 86 

KFZ-Stellplätze; nicht bestandsfrei; 

Errichtung vor 2017

9

1210 Wien, 

Leopoldauer 

Straße 163

Transaktion

Asset Deal

Nettokauf-

preis

(exkl. Ust)

3244/ 

2025
Sep.25 15.900 41.297.353 2.597 5,31%

Wohnhausanlage samt KFZ-

Abstellplätzen; 192 Wohneinheiten; 

Fertigstellung 2014; ausführende 

Firma: Alpine Bau AG/Swietelsky 

Bau AG; voll vermietet; Fernwärme

10
1230 Wien, 

Gregorygasse 10

Transaktion

Asset Deal

Nettokauf-

preis

(exkl. Ust)

4743/ 

2025
Mär.25 4.100 12.782.511 3.118 4,81%

Wohnhausanlage samt Tiefgarage; 66 

Wohnungen; Errichtung 2017/2018; 

gute Vermietungssituation

3.756 4,60%

3.827 4,52%

Dez.25 1.584 7.042.034 4.445 4,58%
Wohn- und Geschäftshaus; 

Baujahr 2016; gute Mikrolage

Mittelwert vergleichsobjekte

ggst. Liegenschaft

Median vergleichsobjekte

großteils schlechtere Mikrolagen 

als ggst. Objekt

Region Nutzung Quelle
Spitzenrendite 

in %

Österreich Wohnen
Arnold Immobilien

Q3 2024
4,10%

Wien, äußere 

Bezirke
Wohnen

EHL Vorsorge-

marktbericht Frühjahr 

2025

>3,50%

Österreich Wohnen
Otto Investment-

marktupdate 2025
4,50%
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päische Zentralbank den Leitzins in 10 Schritten auf den Höchststand von 4,50% erhöht. Per Juni 

2024 wurde der Leitzinssatz erstmals wieder auf 4,25% gesenkt und mittlerweile noch siebenmal 

auf nunmehr 2,15 % gesenkt. 

 

Zum Zeitpunkt der Gutachtenserstellung ist seitens der Marktteilnehmer eine deutliche Zurückhal-

tung erkennbar. Aufgrund der, zum Zeitpunkt der Gutachtenserstellung bestehenden Entwicklun-

gen lassen sich unverhältnismäßige Veränderungen der allgemeinen Wirtschaftssituation – und da-

raus resultierende Auswirkungen auf den Immobilienmarkt nicht einschätzen. Die Bewertung er-

folgt unter der Prämisse, dass allfällige, zum Stichtag vorhandene Beeinträchtigungen des Marktes 

nur temporär sind. Da längerfristige Auswirkungen allfälliger Marktbeeinträchtigungen nicht vor-

weggenommen werden können, wird – im Hinblick auf bewertungsimmanente, durch den SV vor-

zunehmende Prognosen – eine Normalisierung des Marktgeschehens hinsichtlich der wertrelevan-

ten Parameter (z.B. Fremdkapitalkosten, Inflation, Mietniveau, Baukosten, usw.) bewertungsme-

thodisch unterstellt. Unter Berücksichtigung der jüngsten Entwicklungen ist jedoch hinsichtlich des 

stichtagsbezogen ermittelten Verkehrswertes davon auszugehen, dass es am Markt zu einer höheren 

Volatilität der Immobilienwerte und auch zu deutlich längeren Verwertungszeiträumen kommt.  

 

Widmungswidrige Nutzung Top 3 

Im Zuge der ggst. Bewertung wurde festgestellt, dass die Einheit Top 03 im 2. OG gemäß Bestands-

plan vom 13.04.2016 baubehördlich eine gewerbliche Widmung (Lager/ Kühlzelle/ Personalraum/ 

Garderobe/ Sanitäreinrichtungen) aufweist. Baulich dürfte die Einheit Top 03 jedoch als Wohnung 

ausgeführt worden sein und ist zum Stichtag auch zu Wohnzwecken vermietet. Nach Ansicht des 

gef. SV ist im ggst. Fall für die konsens-/widmungswidrige Ausführung/Nutzung (auch unter Be-

rücksichtigung des Risikos einer daraus möglicherweise resultierenden weiteren Stellplatzaus-

gleichsabgabe im Fall einer Umwidmung) ein Marktanpassungsabschlag in Höhe von 0,50% des 

Zwischenwertes in Ansatz zu bringen.  
 

Sanierung der Wasserschäden (nur Bewertungsvariante 2) 

Wie bereits vorangehend ausgeführt, bestand/besteht in den Einheiten Top 16 und Top 17 im 1. und 

2. Dachgeschoss zum Stichtag ein Wasserschaden, der in weiterer Folge auch zu Folgeschäden im 

Stiegenhaus, Fahrradraum, E-Technikraum sowie an der Autoaufzugsanlage geführt hat. Gemäß 

Auskunft der Hausverwaltung liegen folgende Kostenschätzungen bzw. Angebote zur Schadensa-

nierung vor: 

 

 
 

Laut Auskunft der Hausverwaltung betragen die voraussichtlichen Sanierungskosten des Wasser-

schadens inklusive sämtlicher Folgeschäden rd. € 69.000,- zzgl. 20 % Ust. Im Zuge der Sanierung 

besteht jedoch auch das Risiko einer möglichen Kostenüberschreitung und preist der Markt dies 

auch ein. Nach Ansicht des gef. SV erscheint für die Schadensbehebung ein weiterer Marktanpas-

sungsabschlag in Höhe von 1,25% auf den unbelasteten Zwischenwert angemessen. 
  

Bezeichnung
Betrag in € 

exkl. Ust

Betrag in € 

inkl. Ust

Sanierungsarbeiten nach Wasserschaden Top 17, Stiegenhaus, Fahrradraum 

und E-Technikraum gemäß vorliegendem Angebot vom 05.01.2026
36.328,35 43.594,02

Bauwerkstrocknung Top 17 gemäß vorliegendem Angebot vom 13.01.2026 5.083,62 6.100,34

Sanierungsarbeiten Aufzuganlage gemäß vorliegendem Angebot vom 

01.12.2025
16.200,00 19.440,00

Sanierungsarbeiten nach Wasserschaden Top 16 gemäß vorliegendem 

Angebot vom 22.01.2026
11.224,16 13.468,99

Summe 68.836,13 82.603,36
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5. VERKEHRSWERT 
 

5.1. Verkehrswert der Liegenschaft nach Sanierung der Wasserschäden  
 

 
 

 

Der Verkehrswert6 der Liegenschaft GB 01669 Kaisermühlen, EZ 241, Gst. Nr. 2483/6 

(1/1 Anteil) an der Adresse 1220 Wien, Wagramer Straße 22 beträgt  

nach Sanierung der Wasserschäden (inkl. Folgeschäden) 

 

rd. € 7.040.000,- (exkl. Ust). 

 

 

  

 
6 Unter Berücksichtigung der auftragsgemäßen besonderen Prämissen hinsichtlich der bestandrechtlichen Situation von Top 01, Top 

02 und Top 14 – siehe hierzu auch die Ausführungen unter Pkt 1.2. 

7 077 421

8 409 682

7 077 421

0

-35 387

7 042 034

7 040 000

4 445

4 207

4,58%

Verkehrswert in €/m² Nutzfläche

Verkehrswert in €/m² gewichtete Fläche

Bruttoanfangsrendite bei Vollvermietung in %

Verkehrswert nach Sanierung der Wasserschäden in €

Verkehrswert nach Sanierung der Wasserschäden in € - gerundet

Ertragswert der Liegenschaft in €

Sachwert der Liegenschaft in € (Plausibilisierung - kein Ansatz)

Rechte und Lasten in €

Marktanpassung in € (baubehördliche Konsensabweichung Top 3) -0,50%

Zwischenwert der Liegenschaft in €
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5.2. Verkehrswert der Liegenschaft vor Sanierung der Wasserschäden 
 

 
 

 

Der Verkehrswert7 der Liegenschaft GB 01669 Kaisermühlen, EZ 241, Gst. Nr. 2483/6 

(1/1 Anteil) an der Adresse 1220 Wien, Wagramer Straße 22 beträgt  

vor Sanierung der vorhandenen Wasserschäden 

 

rd. € 6.950.000,- (exkl. Ust). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wien, am 31.01.2026 

gez. 

 
 

Mag. Georg Strafella 

Immobiliensachverständiger 

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger  

 
7 Unter Berücksichtigung der auftragsgemäßen besonderen Prämissen hinsichtlich der bestandrechtlichen Situation von Top 01, Top 

02 und Top 14 – siehe hierzu auch die Ausführungen unter Pkt 1.2. 

7 077 421

8 409 682

7 077 421

0

-35 387

-88 468

6 953 567

6 950 000

4 389

4 154

Verkehrswert in €/m² Nutzfläche

Verkehrswert in €/m² gewichtete Fläche

Marktanpassung in € (baubehördliche Konsensabweichung Top 3) -0,50%

Zwischenwert der Liegenschaft in €

Rechte und Lasten in €

Marktanpassung in € (Sanierungskosten der Wasserschäden/inkl. Folgeschäden) -1,25%

Verkehrswert vor Sanierung der Wasserschäden in €

Verkehrswert vor Sanierung der Wasserschäden in € - gerundet

Ertragswert der Liegenschaft in €

Sachwert der Liegenschaft in € (Plausibilisierung - kein Ansatz)
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6. ANLAGEN 
 

6.1. Grundbuchauszug vom 17.11.2025 
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6.2. Fotos vom 19.12.2025 
 

Straßenansicht: 
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Allgemeinflächen: 
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Top 01 (Geschäft EG): 
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Top 02 (Büro 1. OG): 
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Top 14 (Wohnung 4. OG): 
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Top 17 (Wohnung 1./ 2. DG): 
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Tiefgarage: 
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Innenhof: 
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Müllraum: 

 

   
 

Einlagerungsräume: 
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Kinderwagen- und Fahrradabstellraum: 

 

   
 

Technikflächen: 
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unmittelbare Umgebung: 
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6.3. HORA-Pass vom 16.12.2025, Legende 
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6.4. Bestandsplan aus 2016 
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6.5. Zinsliste aus 11/2025 
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6.6. Auflösungsvereinbarung Top 01 und Top 02 
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6.7. Energieausweise aus 06/2025 (auszugsweise) 

6.7.1. Energieausweis für Wohngebäude 
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6.7.2. Energieausweis für Nicht-Wohngebäude 
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6.8. Plandokument 7910 
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6.9. Schreiben der Insolvenzverwalterin bzgl. nicht zugänglicher Objekte 
 

 
 


